Fakultat Rehabilitations-
wissenschaften

Studienbuch

Master Lehramt fur
sonderpadagogische
Forderung

- Wintersemester 2025/2026 -



Inhalt

Studieninfo

Ubersicht Studienaufbau
Moduliibersichten
Modulkatalog

Masterpriifungsordnung
Facherspezifische Bestimmungen

Ubersicht Priifungen

Platz fiir Laufzettel, Notizen oder Ahnli-
ches




STUDIENINFO

Master Lehramt fur
sonderpadagogische

FOorderung
Stand: August 2025



Inhalt

Y40 4110 3
I.  Der Studiengang - Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung.......c.ccccceveuuennnn 4
KUPZDESCNIEIDUNG ... 4
StUAIENAUTIIAU ...ttt ettt ettt ettt ettt et e et e e e et e e e ee e e eeeeeeeeeeeeneereererrrnrnee 5
PraXISSEMESTEI i 6
Il.  Organisatorisches - Rund ums Studium ... 8
Credits (LeISTUNGSPUNKLE) ....eiieieiieiee ettt ettt e et e e s e e s e e s e ar e e e s e e e e e s enne e e s e mneas 8
Studien- & Prifungsleistungen und sonstige Modulleistungen..........cccciiiiiiiiiis 8
Dokumentation von Prifungsleistungen ... 9
Archivierung von Prifungsarbeiten ... 9
Anmeldung/ Zulassung zu Lehrveranstaltungen ... 9
ADSCNIUSSAIDEIT .. s 9
Weitere INfOrmMatioNEN . ... . ettt ettt et ettt ettt ee e ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeernerrnerrnnee 10
Il. Auslandsaufenthalt ... s e e e e 11
Studienaufenthalt im Ausland tGber das ERASMUS+ Programmo........cccccuemiiiiiiiiiiiinniccnnnces 11
Praktikum im AUSLANG ... 11
INTOS TN KUTZE ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eenen e e e eaeeenennnnnnaaaaaees 12
Ubersicht der PartneruniverSitAten ..........ccceeueeeueeeeieereceeie e e et ebe e s s e be e seerenes 13
Iv. Anlaufstellen an der Fakultat........cccoomoimiieiiic e e 14
Fachschaft Rehabilitationswissenschaften. ... 14
Prifungskoordination ... 14
Studienfachberatung ... 14
S0 o [T=Y a1 2o T o] o Ll g T- LT o IR P P PP PPPPPPPPPPPPPINE 15
V. Einrichtungen ander FaKultat ........ccoo i crrerrr e e e s e 16
Lernwerkstatt ,, fun2teach™ ... ..oee e e ra e ranas 16
Medien- und Arbeitsraum flr Studierende (MAFS) .....ccuuiiiieieiir it 16
Qualitative Research SKills Lab ....cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee ettt 17
10 o ) I 17
LT Ko L U= PR PPR 17
Zentrum fir Beratung und Therapie (ZBT) .o ettt re e 18
VL. Anlaufstellen an der TU ... s e e 19
Allgemeiner StudierendenaussChuss (ASTA) ....ccuueiiirieeerieiriee e e s s e s s e s sne e s ennees 19
Dortmunder Kompetenzzentrum fir Lehrer*innenbildung und Lehr-/Lernforschung (DoKoLL) 19
Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium (DOBUS)......ccoviieiiiiiienicceee e e 20
Hochschulteam der ArbeitSagentur ..., 21
PrifungsVerWaltUNng ... 22
Referat INternationales ... 22
STUAIEIENUENWETK .. eeee e es e se e e e s ee e e ee e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenennnnnnnnnnnnnnnnn 23

Zentrale StUdienbDeratung (ZSB) .......ecii it e e s e e e s e ane s 23



STUDIENINFO - Der Studiengang - Lehramt flir sonderpadagogische Forderung 3

VORWORT

Liebe Studierende,
wir freuen uns, Sie an der Fakultat Rehabilitationswissenschaften begrifien zu dirfen!

Die Fakultatist der zweitgrof3te Ausbildungsstandortim Bereich Sonderpéadagogik und
Rehabilitation in der Bundesrepublik und bietet Studiengéange an, die auf den Lehrbe-
ruf und auf Arbeitsfelder in der sozialen und beruflichen Rehabilitation ausgerichtet
sind. Die Fakultat Rehabilitationswissenschaften méchte lhnen den Einstieg ins Stu-
dium und das Ankommen an der Universitat erleichtern und hat deswegen alles Wis-
senswerte rund ums Studium und lhren Studiengang tbersichtlich fir Sie zusammen-
gestellt.

Am Studienbeginn stehen bekanntlich einmal viele Fragen: Wie organisiere ich mein
Studium? Wie sind die Ablaufe bei Prifungen, Praktikum und Anmeldungen? An wen
kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe und Beratung oder Unterstitzung bend-
tige?

Die folgenden Seiten sollen Ihnen eine erste Orientierung im Studium bieten und als
»Nachschlagewerk® wahrend des gesamten Studiums dienen. Wichtige Informationen
zum Studiengang und zu den Studieninhalten, zum Organisatorischen im Studienalltag
sowie zu Ansprechpartner*innen und Einrichtungen an der Fakultat und der TU Dort-
mund sind hier gebindelt und kurz zusammengefasst, damit Sie — gerade am Anfang
— bei der Vielzahl der Informationen den Uberblick behalten.

Alle Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Fakultat (www.reha.tu-dort-

mund.de).

Wir wiinschen lhnen einen guten Start ins Studium!

Fakultat Rehabilitations-
wissenschaften

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)


http://www.reha.tu-dortmund.de/
http://www.reha.tu-dortmund.de/
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I. Der Studiengang - Lehramt fiir
sonderpadagogische Forderung

Kurzbeschreibung

Der Zugang zum Lehramt fir sonderpaddagogische Forderung fihrt Uber die
Studiengédnge Bachelor/Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung. Um den
Vorbereitungsdienst antreten zu kdénnen, ist ein Absolvieren beider Studiengénge
erforderlich. Das Lehramt fir sonderpadagogische Férderung berechtigt zum Erteilen
von Unterricht in Férderschulen sowie in anderen Schulformen entsprechend der
fachlichen und sonderpadagogischen Anforderungen.

Das Studium vermittelt:

e grundlegende sowie vertiefende Kompetenzen fir Unterricht und Erziehung,
Beurteilung und Beratung sowie Evaluation und Qualitatssicherung,

e Denk-, Handlungs- und Reflexionsweisen der schulischen Praxis,

e vertiefende Kenntnisse und Fahigkeiten zur Feststellung
sonderpadagogischen Férderbedarfs und der Erstellung individueller
Forderplane,

e erziehungswissenschaftliche, sonderpadagogische sowie
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien,

e Anwendungsbeispiele im Praxissemester.

Das Studium umfasst neben einer Fortsetzung und Vertiefung der bereits studierten
Unterrichtsfacher und Foérderschwerpunkte unter didaktisch-methodischen
Gesichtspunkten die berufspraktische Anwendung innerhalb des Praxissemesters.

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Studienaufbau

Das Masterstudium umfasst insgesamt vier Semester Regelstudienzeit mit einem
Umfang von 120 Credits, die sich wie folgt verteilen:

Tabelle 1: Ubersicht Studienelemente und Credits im Master Lehramt
fir sonderpadagogische Férderung

Studienelemente Credits

1. Férderschwerpunkt 17 Credits
2. Férderschwerpunkt 18 Credits
Bildungswissenschaften 6 Credits
Unterrichtsfach | 17 Credits
Unterrichtsfach Il 17 Credits
Praxissemester 25 Credits
Masterarbeit 20 Credits

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Praxissemester

Das Praxissemester ist verpflichtender Studienanteil im Studiengang Master Lehramt
fur sonderpéadagogische Férderung. Beteiligt sind:

e die TU Dortmund,

e der TU Dortmund zugewiesene Zentren fiur schulpraktische Lehrerbildung
(ZfsL),

e Schulen der Ausbildungsregionen der kooperierenden ZfsL

Das Modul Praxissemester der Fakultat 13 ist im Masterstudiengang Lehramt fiir son-
derpéadagogische Férderung im ersten und zweiten Fachsemester verortet. Es gliedert
sich in eine Vorbereitungs- und eine Begleitveranstaltung. Die Begleitveranstaltung
findet parallel zur schulpraktischen Phase an der Universitat statt. Sowohl die Vorbe-
reitungsveranstaltungen als auch die im jeweils nachfolgenden Semester stattfinden-
den Begleitveranstaltungen werden in jedem Semester angeboten und sind mit je 3
Leistungspunkten kreditiert.

Die Vorbereitungs- und Begleitveranstaltungen werden im Férderschwerpunkt absol-
viert. Die Anmeldungen hierzu laufen Uber das LSF. Die Begleitveranstaltungen finden
wéhrend der Vorlesungszeit an Blocktagen statt.

Neben den Vorbereitungs- und Begleitveranstaltungen der Fakultat 13 belegen Studie-
rende des Studiengangs Lehramt fir sonderpaddagogische Férderung zusétzlich Vor-
bereitungs- und Begleitveranstaltungen in den Bildungswissenschaften und in einem
selbst zu wahlenden Unterrichtsfach.

An die Vorbereitungsveranstaltungen angeschlossen ist die ca. 20 Wochen umfas-
sende Praxisphase. Diese beginnt je nach Semester spatestens Mitte Februar bzw.
Mitte September. Die Studierenden bewerben sich hierfir Gber ein Onlinetool, welches
an der TU Dortmund vom DoKolLL zur Verfligung gestellt wird. Voraussetzung fir die
Bewerbung um einen Praktikumsplatz ist die erfolgreiche Umschreibung in den Mas-
terstudiengang. Studierende des Studiengangs Master Lehramt flr sonderpadagogi-
sche Férderung bewerben sich um einen Praktikumsplatz, der ihnen sowohl eine Aus-
bildung in dem Férderschwerpunkt als auch in dem Unterrichtsfach erméglicht, in wel-
chem die Vorbereitungsveranstaltungen absolviert werden. Nach Ablauf der Bewer-
bungsfrist wird zum einen ein Praktikumsplatz zugewiesen und zum anderen bekannt
gegeben, durch welches ZfsL die Studierenden wahrend der Praxisphase begleitet
werden.

Sollte eine fristgerechte Umschreibung nicht méglich sein, kénnen sich die Studieren-
den im nachfolgenden Semester erneut fir die Vorbereitungsveranstaltungen anmel-
den.

Wahrend der Praxisphase verbringen die Studierenden in der Regel vier Wochentage
an der zugewiesenen Schule. Die Mindestanwesenheitszeit belauft sich auf vier Schul-
stunden pro Tag. Neben der Realisierung von ersten eigenen Unterrichtsvorhaben (un-
ter Begleitung) fihren sie Studienprojekte durch.

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Zusatzlich zu den Begleitveranstaltungen, die an der TU belegt werden (s. 0.), bieten
die ZfsL Begleitelemente an, die verpflichtend absolviert werden missen. Die Ausge-
staltung dieser Begleitung ist abhangig vom jeweiligen ZfsL und findet wéhrend der
Praktikumsphase statt. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des zugewiesenen ZfsL
nimmt am Entwicklungs- und Perspektivgesprach teil. Dieses hat beratenden Charak-
ter und erfolgt zum Ende der Praktikumszeit.

Um das Praxissemester erfolgreich abschlief3en zu kénnen, missen

e deram Lernort Schule bzw. ZfsL zu leistende Workload,

e die durch die Universitat geleisteten Vorbereitungs- und Begleitveranstal-
tungen,

e die Durchfiihrung des Bilanz- und Perspektivgesprachs [unbenotet] und

e die erfolgreich bestandenen Prifungen [benoteter, dreiteiliger Theorie-Pra-
xis-Bericht] an der Universitat

nachgewiesen werden. Sollte ein Nachweis nicht erbracht werden kénnen, gilt das Pra-
xissemester als nicht erfolgreich durchgefihrt. Die schulische Praxisphase kann ein-
mal wiederholt werden, die universitaren Prifungen zweimal.

Ergdnzende Informationen finden sie unter:

https://dokoll.tu-dortmund.de/studium/praxisphasen/praxissemester-ps/

https://reha.tu-dortmund.de/studium/praktikum-praxiskontakte/ma-lehramt-
sonderpaedagogische-foerderung/

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Il. Organisatorisches - Rund ums Studium

Credits (Leistungspunkte)

Der Studiengang ist modular aufgebaut. Zu Modulen sind Lehrveranstaltungen gebin-
delt, die inhaltlich im Zusammenhang stehen und denen eine festgelegte Zahlvon Cre-
dits zugeordnet ist. Pro Semester werden durchschnittlich 30 Credits, pro Studienjahr
60 Credits erworben. Credits werden erst nach dem Abschluss des jeweiligen Moduls
vergeben.

Uber die Credits werden in studienbegleitender Form Studien- und Priifungsleistungen
erbracht, wodurch keine gesonderte Abschlussprifung mehr abgelegt werden muss.
Credits werden nur fur nachgewiesene Studien-, Prifungsleistungen oder sonstigen
Modulleistungen vergeben, nicht jedoch fir das formale Belegen einer Lehrveranstal-
tung.

Studien- & Priifungsleistungen und sonstige Modulleistungen

Die jeweiligen Formen der Studien-, Prifungsleistungen und sonstigen Modulleistun-
gen sind in der Regel im Modulkatalog und in den Prifungsiibersichten (beides ist im
Studienbuch zu finden) vermerkt bzw. kénnen z. T. auch von der*dem Dozent*in einer
Veranstaltung gewéahlt werden. Prifungsleistungen werden benotet, fir Studienleis-
tungen und sonstige Modulleistungen wird keine Note vergeben. Es gibt benotete und
unbenotete Module.

Studien- und Prifungsleistungen kdénnen z. B. sein:

e Klausuren

e Mauindliche Prifungen, Referate/Prasentationen

e Testierte Praktikumsleistungen

e Portfolios

e Vortrage auf der Basis schriftlicher Ausarbeitungen
e schriftliche Arbeiten, Hausarbeiten

Priifungs- und Studienleistungen erfordern immer eine Anmeldung iliber das Online-
Portal BOSS (www.boss.tu-dortmund.de).

Die Anmeldung kann ab ca. 6 Wochen vor und bis 2 Wochen vor der jeweiligen Prifung
vorgenommen werden. Die genauen Anmeldefristen werden jeweils auf der Homepage
der Prifungskoordination bekannt gegeben. Eine Nachmeldung ist nicht méglich.

Prufungsrelevante schriftliche Ausarbeitungen von Seminarvortragen, Hausarbeiten
etc. missen spatestens bis zum Ende des Semesters (nicht der Vorlesungszeit!) einge-
reicht werden. Entsprechende Fristen sind hier im Wintersemester der 31. Marz und im
Sommersemester der 30. September.

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)


http://www.boss.tu-dortmund.de/
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Bei Krankheit am Prifungstermin ist der Prifungsverwaltung der TU Dortmund (De-
zernat 4) unverziglich (bis spatestens 7 Tage nach dem Termin) ein Attest einzu-
reichen. Andernfalls wird die Prifung als Nicht-Bestanden gewertet. Bestandene Pru-
fungen kénnen nicht wiederholt werden.

Dokumentation von Priifungsleistungen

Alle belegten Veranstaltungen sowie Noten eines Moduls werden im Online Portal
BOSS abgebildet.

Archivierung von Priifungsarbeiten

Alle Prufungsarbeiten (schriftliche Arbeiten, Prifungsprotokolle, kiinstlerische Arbei-
ten usw.), die Bestandteil von Prifungsakten sind, werden zwei Jahre lang archiviert.
Bitte beachten Sie, dass die Zwei-Jahresfrist erst zum Ende des libernédchsten Kalen-
derjahres auslauft (Beispiel: Die Unterlagen einer im April 2024 abgelegten Prifung
werden bis zum 31.12.2026 archiviert). Nach Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist konnen
die Prufungsarbeiten den Studierenden Ulberlassen werden. Bitte stellen Sie dazu
rechtzeitig vor Ablauf der Frist einen formlosen Antrag an die Prifungskoordination
(Quelle: Amtliche Mitteilungen der TU Dortmund, 05/2012 vom 23.04.2012).

Anmeldung/ Zulassung zu Lehrveranstaltungen

Fir die Teilnahme an den Veranstaltungen ist eine Anmeldung tber das elektronische
Vorlesungsverzeichnis (LSF, www.lsf.tu-dortmund.de) erforderlich. Der Anmeldezeit-
raum wird rechtzeitig angekiindigt und endet in der Regel zwei Wochen vor Beginn der
Vorlesungszeit.

Innerhalb eines Moduls kann aus inhaltlichen Griinden die Einhaltung einer bestimm-
ten Reihenfolge der dazugehdérigen Lehrveranstaltung vorgeschrieben werden. Fir ein-
zelne Lehrveranstaltungen kann vom Prifungsausschuss der Fakultat eine Anwesen-
heitspflicht ausgesprochen werden.

Abschlussarbeit

Die Masterarbeit kann in den sonderpddagogischen Fachrichtungen nach dem
erfolgreichen Abschluss des Praxissemesters geschrieben werden. Sie kann
frihestens im dritten Fachsemester angemeldet werden.

Die Arbeit kann von jeder*jedem Professor*in, Juniorprofessor*in und jeder*jedem
Habilitierten des Faches, die*der in Forschung und Lehre in der Fakultat
Rehabilitationswissenschaften tatig ist, ausgegeben und betreut werden. Andere
Wissenschaftler*innen, die die Voraussetzungen nach § 65 Abs. 1 HG erfillen, kénnen
mit Zustimmung des Prifungsausschusses zur*zum Betreuer*in bestellt werden. Kann
eine*ein Kandidat*in keine*keinen Betreuer*in benennen, sorgt die*der Vorsitzende

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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des Prufungsausschusses dafir, dass die*der Kandidat*in ein Thema fir die
Masterarbeit und eine*einen Betreuer*in erhalt.

Die Bearbeitungszeit betragt 15 Wochen. Auf Antrag der*des Betreuer*in an den
Prifungsausschuss kann die Bearbeitungszeit bei einer empirischen oder
kinstlerischen Arbeit bis zu 19 Wochen betragen. Der Umfang der Masterarbeit sollte
maximal 80 Standardseiten (= 2.500 Anschlage pro Seite) betragen. Die Masterarbeit
muss bei der Prifungsverwaltung der TU Dortmund (Dezernat 4, Team 5) angemeldet
werden und ist fristgeméaf tGber das Onlineportal ExaBase im Rahmen des seit dem
01.10.2019 geltenden digitalen Abgabeverfahrens hochzuladen. Dabei sollten
sicherheitshalber Zeitpuffer eingeplant werden, falls der Upload in das Portal langer
dauert. Wird die Masterarbeit nicht fristgeméaf3 hochgeladen, gilt sie als mit ,nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet (vgl. § 2 Abs. 1-2 Ordnung zur Abgabe von
Abschlussarbeiten). Die Bewertung der Masterarbeit ist den Studierenden spatestens
drei Monate nach der Abgabe mitzuteilen.

Durch die Masterarbeit werden 20 CP erworben. Die Masternote errechnet sich aus
dem (mit den jeweiligen Credits gewichteten) arithmetischen Mittel der Fachnoten, der
Note der Masterarbeit und der Note des Praxissemesters. Die einzelnen Noten werden
mit der jeweiligen Gesamtzahl der Leistungspunkte des jeweiligen Faches bzw. der
Masterarbeit gewichtet.

Weitere Informationen

Zuséatzlich werden lhnen ,,Haufige Fragen® zu organisatorischen Rahmenbedingungen
des Studiums an der Fakultat Rehabilitationswissenschaften auf unserer Homepage
beantwortet. An dieser Stelle gelangen Sie zu den ,,Haufigen Fragen*.

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Ill. Auslandsaufenthalt

Die Fakultat Rehabilitationswissenschaften férdert die Mobilitdt von Studierenden
und unterstitzt bei der Planung eines Auslandaufenthaltes. Ein solcher Auslandsauf-
enthalt kann entweder ,,auf eigene Faust® oder im Rahmen bestehender Austausch-
programme der TU Dortmund organisiert werden.

Generellist ein Studium im Ausland in allen Semestern und fir einen Zeitraum von drei
Monaten (oder langer) moglich. Bei einem Praktikum ist der Zeitraum des Aufenthaltes
im Ausland von den Absprachen mit der Einrichtung abhangig. Um eine sinnvolle Ein-
bettung des Auslandaufenthaltes im Studium méglich zu machen, ist ein Jahr Vorlauf-
zeit fur die Planung und Organisation wiinschenswert. Neben unterschiedlichen Vorle-
sungszeiten an den Universitaten in den kooperierenden Landern, gibt es auch Fristen
seitens des Referats Internationales — zustandig fur Auslandsaufenthalte jeglicher Art
- Praktikumszeitraume oder Bewerbungsfristen fur Stipendien zu bertcksichtigen.

Studienaufenthalt im Ausland liber das ERASMUS+ Programm

Die Fakultat Rehabilitationswissenschaften hat, im Rahmen des ERASMUS+ Pro-
gramms, Kooperationsvertrage mit verschiedenen europaischen Hochschulen getrof-
fen. Durch die Teilnahme am ERASMUS+ Programm ist es Studierenden méglich, ohne
die Bezahlung von Studiengebiihren und mit finanzieller Férderung ein oder zwei Se-
mester im européaischen Ausland zu studieren und die Inhalte der Kurse fiir das Stu-
dium in Dortmund anerkannt zu bekommen.

Insgesamt gibt es mit 13 Universitaten in 11 Ldndern einen Kooperationsvertrag fir den
Bereich Rehabilitationspadagogik und sonderpadagogische Foérderung. Es stehen, ab-
hangig von den einzelnen Universitaten, unterschiedlich viele Platze fur Studierende
der Fakultat zur Verfugung.

Praktikum im Ausland

An der Fakultat Rehabilitationswissenschaften sind einige dauerhafte Kooperationen
vorhanden, die Ihnen ein begleitetes Praktikum erméglichen (z. B. in Stidafrika, Kolum-
bien und Ecuador). Dariiber hinaus besteht natirlich die Moglichkeit eigensténdig eine
Einrichtung zu suchen, in der ein Praktikum absolviert werden kann oder in den Fach-
gebieten nach evtl. bestehenden Kooperationen/ Kontakten zu fragen, die fir einen
Praxisaufenthalt in Frage kdmen. Auch das Referat Internationales der TU Dortmund
halt Informationen zu verschiedensten Einsatzméglichkeiten bereit.

Zur Finanzierung eines Auslandspraktikums gibt es unterschiedliche Férdermdéglich-
keiten, die in der Regel von Dauer und Ort des Praktikums abhéngen. Informationen
hierzu liegen bei der*dem Beauftragten fur internationale Studienangelegenheiten der
Fakultat oder im Referat Internationales der TU Dortmund vor.

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Infos in Kiirze

e Fruhzeitig Gber das ERASMUS+ Programm oder Praktikumseinrichtungen in-
formieren

e Ein Auslandsaufenthaltistin allen Semestern méglich

e Eine Anmeldung fir ein Auslandssemester in den ersten beiden Master-
Semestern muss bereits wahrend des Bachelors stattfinden

e Unterstltzung bei der Studienverlaufsplanung

e Jdhrliche Bewerbungsfrist bis Anfang Januar, auf Restplatze bis Ende Marz

e Informationen wahrend der Sprechstunde oder per Mail

e Termine sind auf der Homepage zu finden

Kontakt:

Annika Biewener

Emil-Figge-Str. 50, Raum 4.509

Tel.: 0231/755-2891

E-Mail: international.reha@tu-dortmund.de
https://reha.tu-dortmund.de/studium/studium-international/

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Ubersicht der Partneruniversitaten

Land

Universitat und Stadt

Grof3britannien

University of Birmingham

Niederlande

Reichsuniversitat Groningen

Norwegen Universitat Trondheim

Polen Hochschule fir Sonderpadagogik Warschau

Schweden Universitat Linkoping*"

Schweiz Fachhochschule Nordwestschweiz*?
Interkantonale Hochschule fir Heilpadagogik Zurich

Slowakei Comenius Universitat Bratislava

Slowenien Universitat Ljubljana

Spanien Universidad Compultense de Madrid
Universidad de Sevilla

Tschechien Karlsuniversitat Prag

Ungarn Universitat Budapest

*'nur fir Studierende in Bachelorstudiengangen

*2 nur fur Studierende aus dem MA Lehramt fir sonderpadagogische Férderung

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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IV. Anlaufstellen an der Fakultat

Fachschaft Rehabilitationswissenschaften

Die Fachschaft Rehabilitationswissenschaften besteht aus Studierenden der Fakultat
13. Jede*jeder, die*der Lust hat sich hier zu engagieren, ist herzlich willkommen!

Die Fachschaft ist Ansprechpartnerin fur die Belange der Studierenden und vertritt
diese in Gremien der Fakultat (Fakultatsrat, Ausschiisse und Kommissionen etc.).
Dadurch gestalten die Studierenden Studium und Lehre aktiv mit.

Die Fachschaftstreffen, bei denen Aktuelles aus den Studiengdngen besprochen wird
und Aktionen geplant werden, finden in der Vorlesungszeit einmal in der Woche statt.

Kontakt:

Fachschaftsraum: Emil-Figge-Str. 50, R. 4.425
Tel.: 0231/755-5458

E-Mail: fachschaft.fk13@tu-dortmund.de
https://fs-reha.tu-dortmund.de

Priifungskoordination

Die Prifungskoordination verwaltet auf Fakultatsebene die Studien- und Prifungsleis-
tungen aller Studierenden der Fakultat und koordiniert die Prifungstermine. Sie zeich-
net u. a. Anmelde- und Modulabschlussbescheinigungen ab. Die aktuellen Offnungs-
zeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang bzw. der Fakultdtshomepage.

Kontakt:

Emil-Figge-Straf3e 50, R. 4.510

Tel.: 0231/755-4569

Erreichbar tGber ein Kontaktformular
https://reha.tu-dortmund.de/studium/pruefungen/

Studienfachberatung

An der Fakultat gibt es fir jeden Studiengang eine eigene Studienfachberatung, die
mehrmals wdchentlich Sprechstunden anbietet. Sie informiert bei Fragen zum Stu-
dienverlauf sowie Planung des Studiums. Die Studienfachberatung betreut auflerdem
ein Forum, in dem auch aufBerhalb der Sprechstunden Fragen zum Studium geklart
werden kénnen. Zu Ubergéngen sowie wichtigen Phasen im Studium werden zudem In-
foveranstaltungen organisiert.

Kontakt:
Emil-Figge-Str. 50, R. 5.440
Tel.: 0231/755-5898
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E-Mail: studienfachberatung.reha@tu-dortmund.de
https://reha.tu-dortmund.de/studium/beratung-information/studienfachbera-

tung/

Studienkoordination

Die Studienkoordination ist Ansprechpartnerin fur alle Studierenden der Fakultat bei
Problemen und Anliegen im Studienverlauf und im Studienalltag. Zu ihren Aufgaben
gehoéren u. a. die Lehrangebotskoordination, die Erstellung und Aktualisierung von Stu-
dien(gangs)Informationen, die Studienevaluation und das Organisieren konkreter An-
gebote zur Unterstitzung im Studium.

Sprechstunde

Bei Verbesserungsvorschlagen, Winschen und Beschwerden rund um das Lehrange-
bot, die Studienorganisation und den Studienalltag bietet die Studienkoordination eine
Sprechstunde an. Alle Anliegen und Vorschlage werden an das Dekanat weitergeleitet
bzw. bearbeitet und beantwortet.

AuBBerdem erhalten Studierende dort Informationen tGber Praktikumsmaéglichkeiten im
In- und Ausland. Von der Studienkoordination werden zudem die Kontakte zu den ehe-
maligen Studierenden, den sogenannten Alumni, gepflegt.

E-Mail-Verteiler

Die Studienkoordination verschickt regelméaflig aktuelle und studienrelevante Infos
Uber den Unimail-Mailverteiler. Zudem werden auch eingehende Stellenausschreibun-
gen daruber verschickt. Sie sollten also regelmasig Ihren Unimail-Account abrufen.

Die aktuellen Offnungszeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang bzw. der Fakultéts-
homepage.

Kontakt:

Emil-Figge-Strafle 50, R. 4.518

Tel.: 0231/755-4552

E-Mail: studienkoordination.reha@tu-dortmund.de
https://reha.tu-dortmund.de/studium/beratung-information/studienkoordina-
tion/
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V. Einrichtungen an der Fakultat

Die Fakultat Rehabilitationswissenschaften verfiigt Giber eine Vielzahl von Einrichtun-
gen und Angeboten, die einen unmittelbaren Austausch von theoretischem und praxis-
relevantem Wissen und Kénnen ermdéglichen und férdern.

Lernwerkstatt ,fun2teach*

Die Lernwerkstatt ist ein Ort, der zum handelnden Lernen und zur Diskussion anregen
soll, an dem sich Studierende, Lehrende und Lehrer*innen austauschen und aktuelle
Probleme erdrtern kdnnen. Sie bietet Férdermaterialien, Spiele, Blicher, Lernsoftware,
Hilfsmittel zur Erstellung von Unterrichtsmaterial, neue Medien u. a. zur Ausleihe an.
Die Lernwerkstatt veranstaltet zudem regelméaflig Workshops/Veranstaltungen fur
Studierende.

Die aktuellen Offnungszeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang bzw. der Fakultéts-
homepage.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 50, R. UH 334

Tel.: 0231/755-5881

E-Mail: lernwerkstatt.fk13@tu-dortmund.de
https://lw.reha.tu-dortmund.de/

Medien- und Arbeitsraum fiir Studierende (MArS)

Der MArS ist gleichzeitig Medienausleihe und Arbeitsraum fir Studierende der Fakul-
tat Rehabilitationswissenschaften. In der Medienausleihe kénnen verschiedene Ge-
rate fur Veranstaltungen sowie auch Laptops fur Abschlussarbeiten ausgeliehen wer-
den. Im Arbeitsraum stehen mehrere PC-Arbeitsplédtze mit Internetzugang und Soft-
ware wie Office, SPSS, Citavi und MAXQDA zur Verfiigung.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 50, R. 4.418B

Tel.: 0231/755-7874
https://reha.tu-dortmund.de/studium/mars/
Offnungszeiten auf der Homepage
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Qualitative Research Skills Lab

Das Qualitative Research Skills Lab ist ein methodisches Support-Angebot des Fach-
gebiets fur Qualitative Forschungsmethoden und strategische Kommunikation fir Ge-
sundheit, Inklusion und Teilhabe (CHIP). Als praxisorientierte Lern- und Forschungs-
werkstatt méchte es Studierenden, Doktoranden und Lehrenden den Zugang zu quali-
tativen Forschungs- und Auswertungsmethoden erleichtern.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 50

Tel.: 0231/755-7109

Leitung: Matthias Hastall, Michélle Méhring
https://chip.reha.tu-dortmund.de/qualitative-research-skills-lab-1/
Offnungszeiten nach Vereinbarung

study-LAB

LernLabor fiir Assistive Technologie und Barrierefreiheit

Das study-LAB bietet Studierenden, Dozent*innen und Interessierten der TU Dort-
mund die Méglichkeit, sich forschungs- und praxisorientiert mit rehabilitationstechni-
schen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Dafir stellt das study-LAB eine Infra-
struktur fir Studien-, Bachelor- oder Master-Arbeiten zur Verfugung.

Offnungszeiten in der Vorlesungszeit: nach Vereinbarung

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 73, Pavillon 10, R.108

Tel.: 0231/755-6570

E-Mail: studyLAB®@reha-technologie.de
https://rt.reha.tu-dortmund.de/studium/study-lab/

Testothek

Die Testothek verfligt iber psychologische Testverfahren mit dem Schwerpunkt der
Lern- und Leistungsdiagnostik. Neben den psychodiagnostischen Testverfahren wer-
den Handbucher zur Psychodiagnostik sowie Férder- und Lernmaterialien fir die Aus-
leihe bereitgestellt.

Die aktuellen Offnungszeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang bzw. der Fakultéts-
homepage.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 50, R. 5.442

Tel.: 0231/755-6545

E-Mail: testothek.reha@tu-dortmund.de
https://pd.reha.tu-dortmund.de/testothek/

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)


https://chip.reha.tu-dortmund.de/qualitative-research-skills-lab-1/
mailto:studyLAB@reha-technologie.de
https://rt.reha.tu-dortmund.de/studium/study-lab/
mailto:testothek.reha@tu-dortmund.de
https://pd.reha.tu-dortmund.de/testothek/

STUDIENINFO - Einrichtungen an der Fakultat 18

Zentrum fiir Beratung und Therapie (ZBT)

ZBT ist eine Einrichtung der Fakultat Rehabilitationswissenschaften, deren Kernauf-
gabeninden Bereichen Forschung und Lehre zu verorten sind. Zur Erfullung dieser Auf-
gaben erbringt das ZBT Diagnostik-, Beratungs- und Therapieleistungen fir Personen
mit entsprechendem Bedarf. (Nahere Infos: www.fk-reha.tu-dort-
mund.de/zbt/de/home/)

Zum ZBT gehdren die vier nachfolgenden Teileinrichtungen:

Bewegungsambulatorium (BWA)

Das Bewegungsambulatorium ist eine Praxiseinrichtung mit den drei Saulen Versor-
gung, Forschung und Lehre, in der Studierende Uber Praktika und Hospitationen Ein-
blick in die praktische psychomotorische Férderung und Therapie bekommen kénnen.

Sprachtherapeutisches Ambulatorium (SPA)

Das SPA ist eine Uberregionale Einrichtung fur Diagnostik, Beratung und Therapie bei
Stérungen der Sprache und Kommunikation bei Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind selektiver Mutismus, Kinder mit Spracher-
werbsstérungen ab 2 Jahren (Late Talker), Stottern und Mehrsprachigkeit.

Beratungsstelle fiir Unterstiitzte Kommunikation (UK)

Das UK-Netzwerk versteht sich als Anlaufstelle fiir sémtliche Fragen im Zusammen-
hang mit Unterstitzter Kommunikation. In Einzelféllen werden auch spezifische The-
rapien im Bereich der Unterstitzten Kommunikation unter Mitarbeit von Studierenden
und in Zusammenarbeit mit dem Sprachtherapeutischen Ambulatorium durchgefihrt.

Psychologisch-Padagogische Ambulanz (PPA)

Aufgabenfelder der PPA sind die Diagnostik und Beratung von Kindern, Jugendlichen
und ihren Familien. Schwerpunkte der Arbeit sind Auffélligkeiten im sozial-emotiona-
len Bereich.

Sehambulanz fir Kinder (seki)

Die Sehambulanz fur Kinder ist eine Diagnostik- und Forschungseinrichtung des Fach-
gebiets Sehen, Sehbeeintrachtigung & Blindheit. Forschungsthemen sind der Zusam-
menhang zwischen Sehen und Lernschwierigkeiten sowie das Spektrum cerebral be-
dingter Sehbeeintrachtigungen im Kindesalter.

Kontakt:

Case Management/ Anmeldung zu Beratung und Therapie:
Dipl.- Pad. Dagmar Slickers

Emil-Figge-Str. 50, R. 5.408

Tel.: 0231/755-5202

E-Mail: zbt.reha@tu-dortmund.de
https://zbt.reha.tu-dortmund.de/
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VI. Anlaufstellen anderTU

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist die vom Studierendenparlament ge-
wahlte Vertretung aller Studierenden (also der Studierendenschaft) der Technischen
Universitat Dortmund. Das Studierendenparlament wird jahrlich von der Studierenden-
schaft gewahlt.

Die organisatorische und inhaltliche Arbeit des AStA wird von den verschiedenen Re-
feraten (z. B. Hochschulpolitik, Kultur, Nachhaltigkeit) getragen. Daneben bietet der
AStA eine Reihe von Beratungs- und Serviceleistungen fir Studierende an, z. B. Harte-
fallausgleich, BAf6G-Beratung, Wohnungs- und Jobvermittlung, Beglaubigungen,
Technik-Equipment-Verleih, Fahrradwerkstatt etc. Zudem fallen auch die Verhandlun-
gen um das Semesterticket in die Zustandigkeit des AStA.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 50

Tel.: 0231/755-2584

E-Mail: asta@asta.tu-dortmund.de
www.asta-dortmund.de/

Dortmunder Kompetenzzentrum fiir Lehrer*innenbildung und
Lehr-/Lernforschung (DoKoLL)

Das DoKoLL ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Technischen Universi-
tat Dortmund. Das DoKoLL nimmt dabei Aufgaben in folgenden Bereichen wahr:

e Lehrer*innenbildung, Koordination und Organisation von Studium und Lehre,

e Weiterbildung, Netzwerke und Kooperation mit auf3eruniversitaren Bildungs-
einrichtungen,

e Forschung und Entwicklung im Bereich der Lehr-/Lernforschung.

e Das DoKoLL ist Ansprechpartnerin fir alle Ubergreifenden Fragen zur Leh-
rer*innenausbildung.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 50, Raume 0.102 bis 0.113
Tel.: 0231/755-7187 (Sekretariat)

E-Mail: dokoll@tu-dortmund.de
www.dokoll.tu-dortmund.de
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Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium (DoBuS)

DoBuS, der Bereich ,,Behinderung und Studium* innerhalb des Zentrums fir Hoch-
schulbildung (zhb) an der TU Dortmund, ist eine zentrale Einrichtung der TU Dortmund.
Ziel der Arbeiten der verschiedenen Einrichtungen von DoBuS ist die Schaffung chan-
cengleicher Studienbedingungen fir chronisch kranke und behinderte Studierende.

Kontakt:
www.dobus.zhb.tu-dortmund.de
E-Mail: dobus@tu-dortmund.de

Bereichsleitung:

Carsten Bender

Emil-Figge-Str. 50, R. 0.230

E-Mail: carsten.bender@tu-dortmund.de
Tel.: (+49)231755-7920

Der Dienstleistungsbereich von DoBuS umfasst folgende Einrichtungen:

Arbeitsraum und Hilfsmittelpool fiir behinderte Studierende (AfB)

Der Arbeitsraum und Hilfsmittelpool fur behinderte Studierende an der Technischen
Universitat Dortmund stellt konventionelle und elektronische Hilfsmittel insbesondere
fir blinde, seh-, hér- und kérperbehinderte Studierende zur Verfigung. Er erméglicht
behinderten Studierenden die chancengleiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen.

Der AfB steht allen behinderten Studierenden nach einer Einweisung und Schulung zur
Benutzung offen.

Der Raum:
Emil-Figge-Str. 50, R. 0.235

Kontakt:

Marion Burghoff

Emil-Figge-Str. 50, R. 0.233

Tel.: 0231/755-5888

E-Mail: marion.burghoff@tu-dortmund.de

Beratungsdienst behinderter und chronisch kranker Studierender (BbS)

Der BbS unterstitzt und berat Studierende und Studieninteressierte, die im Zusam-
menhang mit ihrer Koérperbehinderung, Sehbehinderung/Blindheit, Hérbehinde-
rung/Taubheit, Sprachbehinderung, chronischen Krankheit, psychischen Krankheit
Schwierigkeiten bei der Gestaltung und Durchfiihrung ihres Studiums sowie bei der Or-
ganisation von Pflege, Mobilitat und Assistenz haben.
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Die aktuellen Sprechzeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang bzw. der Fakultats-
homepage.

Kontakt:

Andrea Hellbusch

Emil-Figge-Str. 50, R. 0.231

Tel.: 0231/755-6565

Schreibtel.: 0231/755-5350

E-Mail: andrea.hellbusch@tu-dortmund.de

Claudia Schmidt

Emil-Figge-Str. 50, R. 0.232

Tel.: (+49)231755-8047

Schreibtel.: 0231/755-5350

E-Mail: claudia4.schmidt@tu-dortmund.de

Umsetzungsdienst zur Adaption von Studienmaterialien

Fir blinde und sehbehinderte Studierende werden vom Umsetzungsdienst Studienma-
terialien in Blindenschrift oder in Gro3druck umgesetzt, digital erfasst und abgespei-
chert oder aufgesprochen. Zudem werden auch Videos fir hérgeschadigte Studie-
rende untertitelt. Umgesetzt werden all jene schriftlichen Studienmaterialien, die al-
len Teilnehmer*innen einer Lehrveranstaltung von den Lehrenden zur Verfiigung ge-
stellt werden.

Kontakt:

Finnja Kristin Lattmann

Emil-Figge-Str. 50, R. 0.233

Tel.: 0231/755-5214

E-Mail: umsetzungsdienst.dobus@tu-dortmund.de

Hochschulteam der Arbeitsagentur

Das Hochschulteam ist eine Zweigstelle der Arbeitsagentur Dortmund und speziell fur
die Studierenden an der Technischen Universitat Dortmund zustandig. Es berét in
samtlichen Fragen zum Thema Jobeinstieg und organisiert zudem Informations- und
Weiterbildungsveranstaltungen fir Studierende und Absolvent*innen. In den Veran-
staltungen werden z. B. verschiedene Arbeitsfelder vorgestellt und es wird auf das Vor-
stellungsgesprach vorbereitet.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 68, CT G3, Raum 4.29

Tel.: 0231/842-9860

E-Mail: dortmund.hochschule@arbeitsagentur.de
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www.tu-dortmund.de/studierende/nach-dem-studium/uebergang-in-den-be-
ruf/hochschulteam-der-arbeitsagentur/

Prifungsverwaltung

In der Prifungsverwaltung im Dezernat 4 werden alle erbrachten Prifungsleistungen
zentral verwaltet sowie das Zeugnis und Transcript of Records erstellt. Zudem wird die
Bachelorarbeit bei der Prifungsverwaltung angemeldet und bei krankheitsbedingtem
Fehlen in einer Prifung wird dort ein Attest eingereicht.

Kontakt:

Ansprechpartner*innen Team 5:

Frau Katzmarczyk Tel.: 0231/755-7148

Frau Kosek: Tel.: 0231/755-7142

Frau Ostertag: Tel.: 0231/755-4836

Frau Wiemers: Tel.: 0231/755-7149

Emil-Figge-Str. 61, Raum 108-110

E-Mail: pruefungsverwaltung-lehramt@tu-dortmund.de
www.tu-dortmund.de/studierende/im-
studium/pruefungsangelegenheiten/ansprechpersonen-kontakt/team-5

Referat Internationales

Das Referat Internationales ist u. a. zusténdig fur die Betreuung internationaler Stu-
dierender, die Beratung zu Studienaufenthalten und Praktika im Ausland sowie zu For-
dermoglichkeiten. Ansprechpartner*innen und aktuelle Sprechzeiten finden Sie auf
der Internetseite des Referats Internationales.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 61

Tel.: 0231/755-6350 (Sekretariat)
www.international.tu-dortmund.de
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Studierendenwerk

Das Studierendenwerk ist u. a. zustandig fur Fragen der Ausbildungsférderung (BAf6G)
sowie flir die Studierendenwohnheime.

Kontakt:

Vogelpothsweg 85

Tel.: 0231/755-3642/6587 (BAf6G) und 0231/755-3625 (Wohnheime)

Die korrekten Ansprechpartner*innen sind auf der Homepage zu finden.
E-Mail: info@stwdo.de

www.stwdo.de

Zentrale Studienberatung (ZSB)

Die Zentrale Studienberatung (ZSB) bietet Informationen und Orientierungshilfen zu
den allgemeinen Rahmenbedingungen eines Hochschulstudiums, zu Studienméglich-
keiten, Studieninhalten und Studienanforderungen. Es berat zur Studienwahl sowie in
Fragen des Studiums und der Studienvorbereitung. Auch bei Schwierigkeiten im Stu-
dienverlauf, bei Prifungsproblemen, bei geplantem Studienwechsel und Studienab-
bruch kann beraten werden. Bei persénlichen Schwierigkeiten im Studium kénnen sich
Studierende an die Psychologische Beratung wenden.

e Studienberatung
e Psychologische Beratung /Tel.-Beratung: 0231/755-5050

Die aktuellen Offnungs- bzw. Sprechzeiten entnehmen Sie bitte der Homepage.

Kontakt:

Emil-Figge-Str. 61

Info-Tel.: 0231/755-2345 oder -8080

E-Mail: zsb@tu-dortmund.de
www.tu-dortmund.de/studierende/beratung/allgemeine-studienberatung/
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Studienverlaufsplan (fir die Module in der Fak. 13): Master Lehramt fir sonderpéadagogische Férderung (MPO 2023)

1. Studienjahr

2. Studienjahr

1. Semester

2.Semester

3.Semester

4. Semester

Im Master werden die im Bachelor begonnenen sonderpédagogischen Férderschwerpunkte im Studium fortgesetzt.

*Die Anzahl der einzelnen Modulelemente kann je nach Férderschwerpunkt variieren!

Stand: Juli 2025



Modulibersicht | Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)

1. Studienjahr

1. Sonderpadagogische
Fachrichtung (L,E,S)

2. Sonderpéadagogische
Fachrichtung (L, E, G, KM, S, SK)

Unterricht, Férderung und

Beratungim 1. FS

4 SWS |6 CP

Unterricht, Férderung und

Beratungim 2. FS

2SWS|2CP

Veranstaltung 3.1

(P)

Veranstaltung 3.1

(P)

Veranstaltung 3.7: Diagnostik und

Gutachtenerstellung

(P)

laut Studienverlaufsplan im 1. Semester

laut Studienverlaufsplan im 1. Semester

Praxissemester

4SWS|7CP

Vorbereitungsseminar

Begleitveranstaltung zum

Praxissemester

Praxisphase

(P)

Es werden nur 3 CP der 2. sonderpadagogi-
schen Fachrichtung zugeordnet.
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Modulibersicht | Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)

2. Studienjahr

1. Sonderpadagogische
Fachrichtung (L, E, S)

2. Sonderpéadagogische
Fachrichtung (L, E, G, K, S, SK)

Unterricht, Férderung und

Beratung im 1. FS

Unterricht, Férderung und

Beratungim 2. FS

4 SWS |4 CP 6 SWS|8CP

Veranstaltung 3.2 Veranstaltung 3.2
(P/WP) (P/WP)

Veranstaltung 3.3 Veranstaltung 3.3
(P/WP) (P/WP)

laut Studienverlaufsplan im 3. Semester

Facheribergreifende Veranstaltung
3U

(WP)

laut Studienverlaufsplan im 3. Semester
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2. Studienjahr

1. Sonderpadagogische
Fachrichtung (L, E, S)

2. Sonderpéadagogische
Fachrichtung (L, E, G, K, S, SK)

Spezifische

Aufgabenstellungenim 1. FS *

Spezifische

Aufgabenstellungenim 2. FS *

6 SWS |6 CP 6 SWS |6 CP

Veranstaltung 4.1 Veranstaltung 4.1
(P/WP) (P/WP)

Veranstaltung 4.2 Veranstaltung 4.2
(P/WP) (P/WP)

(Veranstaltung 4.3) (Veranstaltung 4.3)

(P/WP) (P/WP)
20CP

Masterarbeit

laut Studienverlaufsplan im 4. Semester

*Die Anzahl der einzelnen Modulelemente kann je nach Férderschwerpunkt variieren!
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Modul: Unterricht, Férderung und Beratung im Férderschwerpunkt Lernen (FS L) — SFL 3

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 1./3. Semester 10 300 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Planung und Evaluation von individueller S (P) 2 2
Férderung im Férderschwerpunkt Lernen
2 Diagnose und Intervention im Lernbereich S(WP) |2 2
Deutsch
3 Diagnose und Intervention im Lernbereich S(WP) |2 2
Mathematik
4 Beratung und Supervision S(WP) |4 2
5 Kooperation und Teamarbeit S(WP) |4 2
6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation S(WP) |4 2
7 Diagnostik und Gutachtenerstellung S(P) 4 2

Die Veranstaltungen 1 - 3 sind von allen Studierenden im Férderschwerpunkt Lernen
verpflichtend zu belegen.

Wenn der Férderschwerpunkt Lernen als 1. Férderschwerpunkt gewéhlt ist, ist
zuséatzlich die Veranstaltung 7 Diagnostik und Gutachtenerstellung Pflicht.

Wenn der Férderschwerpunkt Lernen als 2. Férderschwerpunkt gewahlt ist, muss aus
den Ubergreifenden Themendéachern 4 — 6 eine Veranstaltung belegt werden.

2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch
3 Lehrinhalte

e Kind-Umfeld-Analyse und Ermittlung individuellen sonderpadagogischen
Unterstutzungsbedarfs

e Planung und Analyse individueller Férderplane

e Prozessbegleitende Diagnostik zur Fortschreibung und Revision von Férderpléanen

e Systematische Falldokumentation und empirisch kontrollierte Praxis in inklusiven
Lernsettings

e Grundlegende Fragen und ausgewéahlte Methoden der Férderung beim Erwerb der
Schriftsprache

e Zentrale Probleme bei Kindern und Jugendlichen mit Lese- und
Rechtschreibschwierigkeiten

e Didaktisch-methodisches Vorgehen zur Férderung mindlichen und schriftlichen
Sprachhandelns

e Grundlegende Fragen und ausgewéahlte Methoden der Férderung mathematischer
Kompetenzen

e Zentrale Probleme bei Kindern und Jugendlichen mit Rechenschwéache
e didaktisch-methodisches Vorgehen zur Férderung mathematischer Kompetenzen

Eine Veranstaltung aus den Ubergreifenden Themendacher wird belegt, wenn der For-
derschwerpunkt Lernen als 2. Férderschwerpunkt gewéhlt ist:
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Lehrinhalte (Fortsetzung)

3.4 Beratung und Supervision: Grundlagen und Modelle von Beratung,
Kommunikation und Gesprachsfihrung; Konzepte und Methoden von Beratung in
inklusiven Settings; Grundlagen deeskalierender Konfliktkommunikation;
Méglichkeiten und Schwierigkeiten der Kooperation mit Schiler*innen,
Eltern/Angehdérigen, Kolleg*innen; Modelle guter Zusammenarbeit und
Interdisziplinaritat; Reflexion der kinftigen beruflichen Anforderungen und des
Berufsfelds

3.5 Kooperation und Teamarbeit: kollegiale Kooperation und Fallberatung im
interdisziplinaren Berufsfeld; Selbstreflexion bezogen auf persénliche
biographische Lern- und Entwicklungsschritte

3.6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation: Konzepte und Modelle von Inklusion und
Partizipation, wie z. B. Teilhabe, gesellschaftliche Vielfalt und Heterogenitét,
Schule fir Alle und Gemeinsames Lernen

Die Veranstaltung Diagnostik und Gutachtenerstellung ist Pflicht, wenn der
Férderschwerpunkt Lernen als 1. Férderschwerpunkt gewahlt ist:

Prinzipien der Durchfiihrung und Auswertung individueller Leistungsdiagnostik mit
standardisierten Testverfahren unter anderem zur Erfassung von allgemeinen
kognitiven Fahigkeiten, Aufmerksamkeit oder Schulleistungen

Prinzipien und Spezifika der sonderpadagogischen Gutachtenerstellung (in
Anlehnung an das Feststellungsverfahren gemaf3 AO-SF)

selbststéndige Durchfihrung individueller Diagnostik und Erstellung eines
Gutachtens anhand eines Fallbeispiels

4 Kompetenzen

Die Studierenden

kennen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen
sonderpadagogischen Unterstitzungsbedarfs

beurteilen und entwickeln individuelle Férderplane

kennen, beurteilen und benutzen ausgewahlte Methoden und Verfahren zur
prozessbegleitenden Diagnostik und zur systematischen Falldokumentation
erlautern den Stellenwert empirisch kontrollierter Praxis in inklusiven Lernsettings
kennen wesentliche Merkmale und zentrale Erklarungsansatze von Lese- und
Rechtschreibschwierigkeiten

beurteilen und entwickeln didaktisch-methodische Vorgehensweisen zur
Férderung mundlichen und schriftlichen Sprachhandelns

kennen wesentliche Merkmale und zentrale Erklarungsanséatze von
Rechenschwéache

beurteilen und entwickeln didaktisch-methodische Vorgehensweisen zur Férderung
mathematischer Kompetenzen

In den Ubergreifenden Themendachern erhalten die Studierenden die Méglichkeit
folgende Kompetenzen zu erwerben:

Kenntnisse und Fahigkeiten Gber Spezifika allgemeiner professioneller Beratung;
Kenntnisse und Fahigkeiten Gber die Beobachtung, Analyse und Reflexion von
Prozessen kooperativer/konflikthafter Kommunikation; Kenntnisse tGber
unterschiedliche Beratungsanséatze als Voraussetzung fir spatere
Weiterqualifikation; , Kenntnisse iber férderliche Beratungskont(r)akte,
angemessene Problemanalysen, adressatenbezogene Ziel- und Auftragsklarung
sowie Uber ressourcen- und lésungsorientierte Verdnderungsprozesse.

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023) Stand: 09.07.2025




technische universitat
dortmund

Fakultat Rehabilitations-
wissenschaften

Kompetenzen (Fortsetzung)

Kenntnisse Uber die Reflexion von Wirkungen von Interaktions- und
Kooperationsprozessen, grundlegende Fahigkeiten zum Fallverstehen und zur
Analyse sowie zum Verstandnis von Interdependenzen; Fahigkeiten zur Reflexion
eigener biographischer Lern- und Entwicklungsprozesse.

Kenntnisse uber die Anwendung péadagogischer Methoden, Strategien und
Technologien unter Berticksichtigung von Teilhabe, Heterogenitéat, Integration und
Inklusion; Kenntnisse Uber die Gestaltung von Bildungsprozessen: Planung,
Durchfihrung und Analyse von Lehr-/Lern-Arrangements in heterogenen Gruppen;
Bildungs- und Lehrplangestaltung unter Berticksichtigung individueller
Lernvoraussetzungen und Entwicklungsmdéglichkeiten; Einsatz von Methoden,
Medien und Hilfsmitteln, Differenzierungs- und Sozialformen.

Diagnostik und Gutachtenerstellung

Die

Studierenden

kennen zentrale Prinzipien der Durchfihrung und Auswertung von standardisierten
Testverfahren

kennen zentrale Prinzipien und Spezifika bei der sonderpadagogischen
Gutachtenerstellung (in Anlehnung an das Feststellungsverfahren gemaf3 AO-SF)
kdnnen verschiedene standardisierte Testverfahren selbststéandig korrekt
durchfuhren und auswerten sowie die Testdurchfiuhrung kritisch reflektieren
kénnen anhand eines Fallbeispiels ein sonderpéddagogisches Gutachten erstellen
unter der Berucksichtigung von Testergebnissen aus verschiedenen
standardisierten Verfahren sowie weiteren Informationen (z. B. aus dem
Anamnesegesprach)

5 Priifungen

Modulprifung

6 Priifungsformen und -leistungen

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-

staltung fest.

Nr. Priufungsleistung Prifungsform
Modulprifung, benotet Mindliche Prufung, Dauer: 30 Min.

1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

4-7 Wenn Lernen 1. Férderschwerpunkt: Die Art der Studienleistung wird von
Studienleistung in Veranstaltung 7, den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
unbenotet anstaltung bekannt gegeben.

Wenn Lernen 2. Férderschwerpunkt:
Studienleistung in der belegten Ver-
anstaltung der Themendéacher 4 bis 6,
unbenotet
7 Teilnahmevoraussetzungen
keine

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Férderschwerpunkt Lernen

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im

9 Modulbeauftragte*r
Dr. Thomas Breucker

Zustéandige Fakultat
Fak. 13

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)
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Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Férderschwerpunkt Lernen (FS L) — SFL 4

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 3./4. Semester 6 180 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Konzepte und Methoden der S(WP) |2 2
sonderpadagogischen Férderung in
ausgewahlten Lernbereichen
2 Berufswahlorientierung, Berufs- und S(WP) |2 2
Alltagsvorbereitung
3 Forschendes Lernen im Férderschwerpunkt | S (WP) | 2 2
Lernen
2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch

3 Lehrinhalte

Konzepte und Methoden der Férderung im Unterricht bei Lernschwierigkeiten in
ausgesuchten unterrichtlichen Handlungsfeldern, z. B. in Deutsch und Mathematik,
aber auch in Biologie, Chemie und Physik oder Geographie, Geschichte, Politik,
Religion/Ethik/Wertorientierung, Wahrnehmungslernen oder Rehatechnologie
Ansatze zur beruflichen und sozialen Integration

Theorien und Methoden der systematischen Unterrichts- und Schulentwicklung
Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden empirischer Unterrichtsforschung

4 Kompetenzen

Die Studierenden

kennen und reflektieren wesentliche Konzepte und Methoden der Férderung bei
Lernbeeintrachtigungen in ausgewahlten unterrichtlichen Handlungsfeldern
entwickeln didaktisch-methodische Vorgehensweisen zur Férderung bei
Lernbeeintrachtigungen in ausgewahlten unterrichtlichen Handlungsfeldern
benutzen und reflektieren zentrale Konzepte zur beruflichen und sozialen
Integration

kennen und beurteilen zentrale Theorien und Methoden der systematischen
Unterrichts- und Schulentwicklung

wenden Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden empirischer
Unterrichtsforschung zur Evaluation individueller Férderung an

zeigen eine distanzierte und reflektierte Haltung im Sinne eines
wissenschaftsgepragten Zugangs zur padagogischen Berufspraxis

5 Prifungen

Modulprifung

6 Priifungsformen und -leistungen

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-
staltung fest.

Nr.

Priifungsleistung Priifungsform

1

Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.
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2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

1-3 Modulprifung, benotet Hausarbeit (Projektarbeit, max. 30
Seiten)
7 Teilnahmevoraussetzungen
keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
e Pflichtmodul im Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Lernen

9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultat
Dr. Thomas Breucker Fak.13
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Modul: Unterricht, Férderung und Beratung im Férderschwerpunkt Emotionale und Soziale
Entwicklung (FS E) — SFE 3

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 1./3. Semester 10 300 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Didaktische Anséatze im S (P) 2 2

Férderschwerpunkt Emotionale und
Soziale Entwicklung

2 Spezifische Fragestellungen zur S(WP) |2 2
Unterrichtsorganisation
3 Diagnostische Verfahren und deren S(WP) |2 2

Anwendung im Férderschwerpunkt
Emotionale und Soziale Entwicklung

4 Beratung und Supervision S(WP) |4 2
5 Kooperation und Teamarbeit S(WP) |4 2
6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation S(WP) |4 2
7 Diagnostik und Gutachtenerstellung S(P) 4 2

Die Veranstaltungen 1 - 3 sind von allen Studierenden im Férderschwerpunkt
Emotionale und Soziale Entwicklung verpflichtend zu belegen.

Wenn der Férderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung als 1.
Forderschwerpunkt gewahlt ist, ist zusatzlich die Veranstaltung 7 Diagnostik und
Gutachtenerstellung Pflicht.

Wenn der Férderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung als 2.
Férderschwerpunkt gewéhlt ist, muss aus den Ubergreifenden Themendéchern 4 - 6
eine Veranstaltung belegt werden.

2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch

3 Lehrinhalte

e Anséatze und Konzepte zur Gestaltung des Unterrichts im Férderschwerpunkt Emo-
tionale und Soziale Entwicklung mit ihren Anwendungsmaéglichkeiten in verschiede-
nen (schulischen) Kontexten.

e Vertiefung in spezifischen Fragestellungen zur Unterrichtsorganisation.

e Diagnostische Verfahren und deren Anwendung im Férderschwerpunkt Emotionale
und Soziale Entwicklung.

Eine Veranstaltung aus den tbergreifenden Themendécher wird belegt, wenn der For-
derschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung als 2. Férderschwerpunkt ge-
wahlt ist:

e 3.4 Beratung und Supervision: Grundlagen und Modelle von Beratung,
Kommunikation und Gesprachsfihrung; Konzepte und Methoden von Beratung in
inklusiven Settings; Grundlagen deeskalierender Konfliktkommunikation;
Moglichkeiten und Schwierigkeiten der Kooperation mit Schiler*innen,
Eltern/Angehdérigen, Kolleg*innen; Modelle guter Zusammenarbeit und
Interdisziplinaritat; Reflexion der kinftigen beruflichen Anforderungen und des
Berufsfelds
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Fo

Lehrinhalte (Fortsetzung)

3.5 Kooperation und Teamarbeit: kollegiale Kooperation und Fallberatung im
interdisziplinaren Berufsfeld; Selbstreflexion bezogen auf persénliche
biographische Lern- und Entwicklungsschritte

3.6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation: Konzepte und Modelle von Inklusion und
Partizipation, wie z. B. Teilhabe, gesellschaftliche Vielfalt und Heterogenitat,
Schule fir Alle und Gemeinsames Lernen

Die Veranstaltung Diagnostik und Gutachtenerstellung ist Pflicht, wenn der

rderschwerpunkt Emotionale-Soziale Entwicklung als 1. Férderschwerpunkt gewahlt

Ist:

Prinzipien der Durchfihrung und Auswertung individueller Leistungsdiagnostik mit
standardisierten Testverfahren unter anderem zur Erfassung von allgemeinen
kognitiven Fahigkeiten, Aufmerksamkeit oder Schulleistungen

Prinzipien und Spezifika der sonderpadagogischen Gutachtenerstellung (in
Anlehnung an das Feststellungsverfahren gemaf3 AO-SF)

selbststéndige Durchfihrung individueller Diagnostik und Erstellung eines
Gutachtens anhand eines Fallbeispiels

4 Kompetenzen

Studierende wenden verschiedene didaktische Ansatze und Konzepte fiir den Foér-
derschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung an.

Studierende kénnen fir heterogene Lerngruppen Bildungsprozesse gestalten sowie
Unterricht planen.

Studierende kennen diagnostische Verfahren fur Schiler*innen im Férderschwer-
punkt Emotionale und Soziale Entwicklung und den schulischen Kontext und sind in
der Lage, sich eigenstandig in diagnostische Verfahren einzuarbeiten.

Studierende kénnen diagnostische Ergebnisse verstehen und vor dem Hintergrund
eines umfassenden Fallverstehens kritisch interpretieren.

In den Ubergreifenden Themendachern erhalten die Studierenden die Méglichkeit
folgende Kompetenzen zu erwerben:

Kenntnisse und Fahigkeiten tUber Spezifika allgemeiner professioneller Beratung;
Kenntnisse und Fahigkeiten tUber die Beobachtung, Analyse und Reflexion von
Prozessen kooperativer/konflikthafter Kommunikation; Kenntnisse tGber
unterschiedliche Beratungsanséatze als Voraussetzung fur spatere
Weiterqualifikation; , Kenntnisse Giber forderliche Beratungskont(r)akte,
angemessene Problemanalysen, adressatenbezogene Ziel- und Auftragsklarung
sowie Uber ressourcen- und lésungsorientierte Verdénderungsprozesse.
Kenntnisse Uber die Reflexion von Wirkungen von Interaktions- und
Kooperationsprozessen, grundlegende Fahigkeiten zum Fallverstehen und zur
Analyse sowie zum Verstandnis von Interdependenzen; Fahigkeiten zur Reflexion
eigener biographischer Lern- und Entwicklungsprozesse.

Kenntnisse Uber die Anwendung padagogischer Methoden, Strategien und
Technologien unter Beriicksichtigung von Teilhabe, Heterogenitat, Integration und
Inklusion; Kenntnisse Uber die Gestaltung von Bildungsprozessen: Planung,
Durchfihrung und Analyse von Lehr-/Lern-Arrangements in heterogenen Gruppen;
Bildungs- und Lehrplangestaltung unter Berucksichtigung individueller
Lernvoraussetzungen und Entwicklungsmdéglichkeiten; Einsatz von Methoden,
Medien und Hilfsmitteln, Differenzierungs- und Sozialformen.

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023) Stand: 09.07.2025




technische universitat
dortmund

Fakultat Rehabilitations-
wissenschaften

Kompetenzen (Fortsetzung)

Diagnostik und Gutachtenerstellung

Die Studierenden

e kennen zentrale Prinzipien der Durchfiihrung und Auswertung von standardisierten
Testverfahren

e kennen zentrale Prinzipien und Spezifika bei der sonderpadagogischen
Gutachtenerstellung (in Anlehnung an das Feststellungsverfahren gemafl AO-SF)

e koénnen verschiedene standardisierte Testverfahren selbststéandig korrekt
durchfuhren und auswerten sowie die Testdurchfiuhrung kritisch reflektieren

e kdnnen anhand eines Fallbeispiels ein sonderpadagogisches Gutachten erstellen
unter der Berlicksichtigung von Testergebnissen aus verschiedenen
standardisierten Verfahren sowie weiteren Informationen (z. B. aus dem
Anamnesegesprach)

Prifungen
Modulprifung

Prufungsformen und -leistungen
Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-
staltung fest.

wicklung 1. Férderschwerpunkt: Stu-
dienleistung in Veranstaltung 7, unbe-
notet

Wenn Emotionale und Soziale Ent-
wicklung 2. Férderschwerpunkt: Stu-
dienleistung in der belegten Veran-
staltung der Themendécher 4 bis 6,
unbenotet

Nr. Priifungsleistung Priifungsform
Modulprifung, benotet Mindliche Prifung, Dauer: 30 Min.

1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

4-7 Wenn Emotionale und Soziale Ent- Die Art der Studienleistung wird von

den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

7 Teilnahmevoraussetzungen

keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung

9 Modulbeauftragte*r
Dr. Nicolai Amann

Fak.13

Zustandige Fakultat
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Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Férderschwerpunkt Emotionale und Soziale Ent-
wicklung (FS E) - SFE 4

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 3./4. Semester 6 180 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Fallseminar: Praxisorientierte Beratung/ S 4 4

Diagnostik/ Férderung im
Férderschwerpunkt Emotionale und
Soziale Entwicklung

2 Konzeptionierung und Durchfihrung von S 2 2
Forschungsvorhaben im
Férderschwerpunkt Emotionale und
Soziale Entwicklung

2 Lehrveranstaltungssprache

Deutsch
3 Lehrinhalte

e Einlbung und Anwendung praxisrelevanter Inhalte aus den Bereichen

Unterricht/Beratung/Diagnostik/Férderung im schulischen Kontext.

e Evaluation des eigenen professionellen Handelns.

e Vertiefte Auseinandersetzung mit Methoden wissenschaftlichen Arbeitens
4 Kompetenzen

e Studierende kénnen Unterrichts-, Beratungs-, Diagnostik- und Férderangebote

kontextbezogen auswéhlen.

e Studierenden kdnnen praxisorientiert Unterricht sowie beraterisches und

diagnostisches Vorgehen planen und Férderungen konzipieren.

e Studierende kénnen das konzipierte und durchgefiihrte Angebot kritisch

reflektieren und diskutieren.

e Studierende kénnen (zur Vorbereitung ihrer Abschlussarbeit) ein Forschungsprojekt

planen und evaluieren.
5 Priifungen
Modulprifung
6 Priifungsformen und -leistungen

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-

staltung fest.

Nr. Priifungsleistung Priifungsform

1 Modulprifung, benotet Schriftliche Praxisdokumentation
(max. 30 Seiten)

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

7 Teilnahmevoraussetzungen
keine
8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung
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Modul: Unterricht, Férderung und Beratung im Férderschwerpunkt Sehen (FS S) - SFS 3

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 1./3. Semester 10 300 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Lehren und Lernen mit digitalen Medienim | S (P) 2 2
FS Sehen
2 Gemeinsames Lernen im FS Sehen S (P) 2 2
3 Aktuelle Themen im Kontext Schule im FS S(WP) |2 2
Sehen
4 Beratung und Supervision S(WP) |4 2
5 Kooperation und Teamarbeit S(WP) |4 2
6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation S(WP) |4 2
7 Diagnostik und Gutachtenerstellung S(P) 4 2

Die Veranstaltungen 1 - 3 sind von allen Studierenden im Férderschwerpunkt Sehen
verpflichtend zu belegen.

Wenn der Férderschwerpunkt Sehen als 1. Férderschwerpunkt gewahlt ist, ist
zuséatzlich die Veranstaltung 7 Diagnostik und Gutachtenerstellung Pflicht.

Wenn der Férderschwerpunkt Sehen als 2. Férderschwerpunkt gewahlt ist, muss aus
den Ubergreifenden Themendéachern 4 — 6 eine Veranstaltung belegt werden.

2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch, in 3) Deutsch und Englisch

3 Lehrinhalte

Das Modul vermittelt

e einen umfassenden Uberblick liber digitale Medien und assistive Technologien und
deren Einsatzmdoglichkeiten im Kontext Schule im FS Sehen,

e allgemeine und fachspezifische Themen des gemeinsamen Lernens,

e und Einblicke in ausgewéhlte Themen, z. B. zu fachdidaktischen Fragestellungen,
Beratung und Unterstitzungsméglichkeiten im FS Sehen.

Eine Veranstaltung aus den Ubergreifenden Themendacher wird belegt, wenn der

Férderschwerpunkt Sehen als 2. Férderschwerpunkt gewéhlt ist:

e 3.4 Beratung und Supervision: Grundlagen und Modelle von Beratung,
Kommunikation und Gesprachsfihrung; Konzepte und Methoden von Beratung in
inklusiven Settings; Grundlagen deeskalierender Konfliktkommunikation;
Moglichkeiten und Schwierigkeiten der Kooperation mit Schiler*innen,
Eltern/Angehdérigen, Kolleg*innen; Modelle guter Zusammenarbeit und
Interdisziplinaritat; Reflexion der kiinftigen beruflichen Anforderungen und des
Berufsfelds

e 3.5 Kooperation und Teamarbeit: kollegiale Kooperation und Fallberatung im
interdisziplindren Berufsfeld; Selbstreflexion bezogen auf persénliche
biographische Lern- und Entwicklungsschritte

e 3.6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation: Konzepte und Modelle von Inklusion und
Partizipation, wie z. B. Teilhabe, gesellschaftliche Vielfalt und Heterogenitat,
Schule fir Alle und Gemeinsames Lernen
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Lehrinhalte (Fortsetzung)

Die Veranstaltung Diagnostik und Gutachtenerstellung ist Pflicht, wenn der

Férderschwerpunkt Sehen als 1. Forderschwerpunkt gewahlt ist:

e Prinzipien der Durchfiihrung und Auswertung individueller Leistungsdiagnostik mit
standardisierten Testverfahren unter anderem zur Erfassung von allgemeinen
kognitiven Fahigkeiten, Aufmerksamkeit oder Schulleistungen

e Prinzipien und Spezifika der sonderpadagogischen Gutachtenerstellung (in
Anlehnung an das Feststellungsverfahren gemaf3 AO-SF)

e selbststandige Durchfihrung individueller Diagnostik und Erstellung eines
Gutachtens anhand eines Fallbeispiels

4 Kompetenzen

Die Studierenden

e kennen unterschiedliche digitale Medien und assistive Technologien und reflektie-
ren deren Einsatzmaoglichkeiten im Kontext Schule,

o reflektieren die spezifische Medienkompetenz, die Schiler*innen mit Blindheit
oder Sehbeeintrachtigung fir eine selbstbestimmte Teilhabe benétigen,

e analysieren Méglichkeiten und Hindernisse gemeinsamen Lernens,

e entwickeln Ideen zur Beseitigung von Hindernissen,

e reflektieren die eigene Professionalitat im Spannungsfeld ,,spezifische Unterstit-
zung versus Inklusion®,

e und setzen sich mit ausgewahlten Themen, z. B. zu fachdidaktischen Fragestellun-
gen, Beratung und Unterstitzungsmdéglichkeiten im FS Sehen, auseinander und be-
grinden und erproben Umsetzungsmaoglichkeiten.

In den Ubergreifenden Themendachern erhalten die Studierenden die Méglichkeit fol-

gende Kompetenzen zu erwerben:

e Kenntnisse und Fahigkeiten lber Spezifika allgemeiner professioneller Beratung;
Kenntnisse und Fahigkeiten tber die Beobachtung, Analyse und Reflexion von Pro-
zessen kooperativer/konflikthafter Kommunikation; Kenntnisse Gber unterschiedli-
che Beratungsansatze als Voraussetzung fir spatere Weiterqualifikation; , Kennt-
nisse Uber forderliche Beratungskont(r)akte, angemessene Problemanalysen, ad-
ressatenbezogene Ziel- und Auftragskléarung sowie Uiber ressourcen- und l6sungs-
orientierte Verdnderungsprozesse.

e Kenntnisse Uber die Reflexion von Wirkungen von Interaktions- und Kooperations-
prozessen, grundlegende Fahigkeiten zum Fallverstehen und zur Analyse sowie
zum Verstandnis von Interdependenzen; Fahigkeiten zur Reflexion eigener biogra-
phischer Lern- und Entwicklungsprozesse.

e Kenntnisse Uber die Anwendung padagogischer Methoden, Strategien und Techno-
logien unter Bericksichtigung von Teilhabe, Heterogenitat, Integration und Inklu-
sion; Kenntnisse Uber die Gestaltung von Bildungsprozessen: Planung, Durchfih-
rung und Analyse von Lehr-/Lern-Arrangements in heterogenen Gruppen; Bildungs-
und Lehrplangestaltung unter Beriicksichtigung individueller Lernvoraussetzungen
und Entwicklungsmdoglichkeiten; Einsatz von Methoden, Medien und Hilfsmitteln,
Differenzierungs- und Sozialformen.

Diagnostik und Gutachtenerstellung

Die Studierenden

e kennen zentrale Prinzipien der Durchfihrung und Auswertung von standardisierten
Testverfahren
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Kompetenzen (Fortsetzung)

e kennen zentrale Prinzipien und Spezifika bei der sonderpadagogischen Gutachten-
erstellung (in Anlehnung an das Feststellungsverfahren gema AO-SF)

e koénnen verschiedene standardisierte Testverfahren selbststéndig korrekt durch-
fihren und auswerten sowie die Testdurchfiihrung kritisch reflektieren

e kdnnen anhand eines Fallbeispiels ein sonderpéadagogisches Gutachten erstellen
unter der Berlcksichtigung von Testergebnissen aus verschiedenen standardisier-
ten Verfahren sowie weiteren Informationen (z. B. aus dem Anamnesegespréch)

5 Prifungen

Modulprifung

6 Prufungsformen und -leistungen

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-
staltung fest.

Nr. Priufungsleistung Prifungsform
Modulprifung, benotet Mindliche Prufung, Dauer: 30 Min.

1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

4-7 Wenn Sehen 1. Férderschwerpunkt: Die Art der Studienleistung wird von
Studienleistung in Veranstaltung 7, den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
unbenotet anstaltung bekannt gegeben.

Wenn Sehen 2. Férderschwerpunkt:
Studienleistung in der belegten Ver-
anstaltung der Themendéacher 4 bis 6,
unbenotet
7 Teilnahmevoraussetzungen
keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Sehen

9 Modulbeauftragte*r
Dr. Regina Moritz

Fak.13

Zustandige Fakultat
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Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Férderschwerpunkt Sehen (FS S) — SFS 4

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 3./4. Semester 6 180 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Uberblicksveranstaltung zum Thema S (P) 3 3
2 Vertiefungsveranstaltung zum Thema S (P) 3 3
2 Lehrveranstaltungssprache

Deutsch/Englisch

3 Lehrinhalte

Zu den folgenden Themen werden Uberblicks- und Vertiefungsveranstaltungen
angeboten (Angebot abhangig von Kapazitat und Nachfrage):

e Cerebral visual impairment

e Friuhférderung von Kindern mit Blindheit oder Sehbeeintrachtigung

e inklusive Medienbildung und Einsatz von digitalen Medien und assistiven
Technologien im FS Sehen

e Spezifische Kompetenzen (z. B. alltagspraktische Fahigkeiten, Orientierung &
Mobilitat) und deren Vermittlung

e Zusammenarbeit mit Eltern, interdisziplindre Teamarbeit und Beratung

e Kinder und Jugendliche mit komplexen Beeintrachtigungen

Zu jedem Thema gibt es eine Uberblicksveranstaltung und eine
Vertiefungsveranstaltung, die nacheinander und zum selben Thema belegt werden
mussen. In der Vertiefungsveranstaltung erfolgt eine Projektarbeit.

4 Kompetenzen

Die Studierenden

e setzen sich intensiv mit dem gewahlten Thema auseinander,

e integrieren die bisher im Studium erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten in ihre
Projektarbeit,

e entwickeln eigenstandig eine Projektidee, setzen diese um und préasentieren die
Ergebnisse,

e und entwickeln ihre Fahigkeiten zu Teamarbeit weiter.

5 Prifungen
Modulprifung

6 Prufungsformen und -leistungen
Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-
staltung fest.

Nr. Priifungsleistung Priifungsform

1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

1&2 Modulprifung, benotet Hausarbeit (max. 20 Seiten)
7 Teilnahmevoraussetzungen
keine
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Férderschwerpunkt Sehen

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im

9 Modulbeauftragte*r
Prof. Dr. Sarah Weigelt

Zustéandige Fakultat
Fak. 13
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Modul: Unterricht, Férderung und Beratung im Férderschwerpunkt geistige Entwicklung (FS
G)-SFG3

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 1./3. Semester 10 300 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Schiler*innen mit dem Forderschwerpunkt | S(WP) | 2 2
geistige Entwicklung
2 Institutionelle Rahmenbedingungen, S(WP) |2 2

soziales und professionelles Umfeld der
Schule/Lebenswirklichkeit von
Schiler*innen mit geistiger Behinderung

3 Vertiefende Aspekte der S(WP) |2 2
Unterrichtsmethodik und Didaktik

4 Beratung und Supervision S(WP) |4 2

5 Kooperation und Teamarbeit S(WP) |4 2

6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation S(WP) |4 2

Die Veranstaltungen 1 - 3 sind von allen Studierenden im Férderschwerpunkt Geistige
Entwicklung verpflichtend zu belegen.

Aus den Ubergreifenden Themendéchern 4 — 6 muss eine Veranstaltung belegt werden.

2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch

3 Lehrinhalte

Das Modul baut auf dem im BA erworbenen Grundlagenwissen und auf den
Erfahrungen des Praxissemesters auf. Es dient der Vertiefung und Erweiterung
methodisch-didaktischen Wissens, der Kenntnisse bzgl. der Schiilerschaft, des
Lehrerverhaltens und des Bedingungsgefiiges Schule-Soziales Umfeld.

Hierbei werden insbesondere folgende Inhalte vermittelt:

e Spezifische Voraussetzungen und besonderes Lern- und Unterrichtsverhalten von
Schiler*innen (z. B. SMB, ASS)

e Umgang mit Verhaltensaufféalligkeiten und Unterrichtsstérungen

e Spezifische Moglichkeiten der Differenzierung und Unterstitzung (z. B. UK,
TEACCH, Familienklassen)

o Aspekte der Kooperation zwischen Schule und sozialem Umfeld (z. B. Elternarbeit)

e aufler-, vor- und nachschulische Einrichtungen/Lebensfelder von Schiler*innen mit
intellektueller Beeintrachtigung und deren Wechselwirkung auf das Schul- und
Unterrichtsgeschehen

e Formen, Méglichkeiten und Grenzen alternativer/integrativer Formen der
Beschulung

e Weiterfihrende und alternative methodisch-didaktische Konzepte (z. B. offene
Unterrichtsformen, facherspezifische Unterrichtsinhalte und Konzeptionen)

e Spezifische Aspekte der Forderplanung

Ubergreifende Themendacher:

e 3.4 Beratung und Supervision: Grundlagen und Modelle von Beratung,
Kommunikation und Gesprachsfihrung; Konzepte und Methoden von Beratung in
inklusiven Settings; Grundlagen deeskalierender Konfliktkommunikation;
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Lehrinhalte (Fortsetzung)
Moglichkeiten und Schwierigkeiten der Kooperation mit Schiler*innen,
Eltern/Angehdérigen, Kolleg*innen; Modelle guter Zusammenarbeit und
Interdisziplinaritat; Reflexion der kinftigen beruflichen Anforderungen und des
Berufsfelds

e 3.5 Kooperation und Teamarbeit: kollegiale Kooperation und Fallberatung im
interdisziplindren Berufsfeld; Selbstreflexion bezogen auf persénliche
biographische Lern- und Entwicklungsschritte

e 3.6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation: Konzepte und Modelle von Inklusion und
Partizipation, wie z. B. Teilhabe, gesellschaftliche Vielfalt und Heterogenitat,
Schule fir Alle und Gemeinsames Lernen

4 Kompetenzen

Das Modul dient dem Erwerb von weiterfihrendem Wissen bzgl. Unterrichtsplanung
und -gestaltung und der vertieften Auseinandersetzung mit den institutionellen und
sozialen Einflussfaktoren auf das Schulleben und den Unterricht.

Die Studierenden

e (er)kennen individuelle und behinderungsspezifische Besonderheiten von
Schiiler*innen, deuten diese und richten ihre schulische Arbeit darauf aus

e kennen weiterfuhrende Méglichkeiten der Diagnose und Férderung, reflektieren
diese und wenden sie gezielt an

e kennen Méglichkeiten der Kooperation mit schulischen und auf3erschulischen
Partnern und beziehen diese in ihre Arbeit mit ein

e kennen die Aufgaben und Funktionen von Lehrer*innen hinsichtlich der
verschiedenen Aufgabenfelder und reflektieren diese

e beziehen die auBerschulischen und entwicklungsspezifischen Einflussfaktoren im
Leben der Schiler*innen in ihre Unterrichtsplanung und -gestaltung mit ein

e reflektieren verschiedene Méglichkeiten der Beschulung und deren Besonderheiten

e erwerben vertiefende und erweiternde Kenntnisse facherspezifischer
Unterrichtskonzeptionen und alternativer Unterrichtsmethoden

In den Ubergreifenden Themendachern erhalten die Studierenden die Méglichkeit

folgende Kompetenzen zu erwerben:

e Kenntnisse und Fahigkeiten lber Spezifika allgemeiner professioneller Beratung;
Kenntnisse und Fahigkeiten tUber die Beobachtung, Analyse und Reflexion von
Prozessen kooperativer/konflikthafter Kommunikation; Kenntnisse tGber
unterschiedliche Beratungsanséatze als Voraussetzung fur spatere
Weiterqualifikation; , Kenntnisse Giber forderliche Beratungskont(r)akte,
angemessene Problemanalysen, adressatenbezogene Ziel- und Auftragsklarung
sowie Uber ressourcen- und lésungsorientierte Verdénderungsprozesse.

e Kenntnisse Uber die Reflexion von Wirkungen von Interaktions- und
Kooperationsprozessen, grundlegende Fahigkeiten zum Fallverstehen und zur
Analyse sowie zum Verstandnis von Interdependenzen; Fahigkeiten zur Reflexion
eigener biographischer Lern- und Entwicklungsprozesse.

e Kenntnisse Uber die Anwendung padagogischer Methoden, Strategien und
Technologien unter Beriicksichtigung von Teilhabe, Heterogenitat, Integration und
Inklusion; Kenntnisse Uber die Gestaltung von Bildungsprozessen: Planung,
Durchfihrung und Analyse von Lehr-/Lern-Arrangements in heterogenen Gruppen;
Bildungs- und Lehrplangestaltung unter Berucksichtigung individueller
Lernvoraussetzungen und Entwicklungsmdéglichkeiten; Einsatz von Methoden,
Medien und Hilfsmitteln, Differenzierungs- und Sozialformen.
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5 Prifungen
Modulprifung

6 Prufungsformen und -leistungen
Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-
staltung fest.

Nr. Priufungsleistung Prifungsform
Modulprifung, benotet Mindliche Prufung, Dauer: 30 Min.
1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von

den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

4-6 Studienleistung in der belegten Ver- Die Art der Studienleistung wird von
anstaltung der Themendé&cher 4 bis 6, | den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
unbenotet anstaltung bekannt gegeben.

7 Teilnahmevoraussetzungen
keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt geistige Entwicklung

9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultat
SoL.i.H. Dorothea Sickelmann-Wélting | Fak. 13
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Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Férderschwerpunkt geistige Entwicklung (FS G) -
SFG 4

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 3./4. Semester 6 180 h
1 Modulstruktur

Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS

1 Veranstaltung mit der Abkiirzung SFG 4.1 S(WP) |2

2 Veranstaltung mit der Abkiirzung SFG 4.2 S(WP) |2

NINN

3 Veranstaltung mit der Abkiirzung SFG 4.3 S(WP) |2

2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch/ Englisch

3 Lehrinhalte

Das Modul baut auf dem im BA erworbenen Grundlagenwissen und auf den
Erfahrungen des Praxissemesters auf. Es dient der empirisch-wissenschaftlichen
Vertiefung in der Ausbildung als Lehrerin/Lehrer im Férderschwerpunkt geistige
Entwicklung. Die wissenschaftliche Vertiefung bezieht sich dabei auf den Bereich der
Forschungsmethoden, der Kenntnisse im schulischen Bereich und auf den
Personenkreis der Menschen mit intellektueller Beeintrachtigung.

Hierbei werden insbesondere folgende Inhalte vermittelt:

e Forderkonzepte und therapeutische Ansatze fur Schiler*innen mit intellektueller
Beeintréachtigung im schulischen und auBerschulischen Umfeld

e Unterrichtsforschung

e Rehabilitation und Padagogik bei intellektueller Beeintrachtigung im
internationalen Bereich

e Lebenslauf und -spanne, z.B. Frihférderung, Altern, Biographiearbeit,
Lebenslaufforschung

4 Kompetenzen
Das Modul dient der Vertiefung des professionellen Wissens im Bedingungsfeld Schule
— Soziales Umfeld.

Die Studierenden

e kennen weiterfiuhrende Forderansatze fir Menschen mit intellektueller
Beeintrachtigung im schulischen und auf3erschulischen Bereich

e haben einen Einblick in verschiedene Lebensphasen und Entwicklungsverlaufe von
Menschen mit intellektueller Beeintrachtigung und verknipfen diese
perspektivisch mit dem schulischen Aufgabenbereich

5 Prifungen
Modulprifung
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6 Prufungsformen und -leistungen
Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-
staltung fest.

Nr. Priufungsleistung Prifungsform

1-3 Modulprifung wahlweise in einer der | Modulprifung: Hausarbeit (max. 30
Veranstaltungen 1) bis 3), benotet Seiten)
Je 1unbenotete Studienleistung in Die Art der Studienleistungen wird
den verbleibenden beiden Veranstal- | von den Lehrenden zu Beginn der
tungen. Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

7 Teilnahmevoraussetzungen
keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
e Pflichtmodul im Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt geistige Entwicklung

9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultéat
SoL i.H. Dorothea Sickelmann-Wélting | Fak. 13
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Modul: Unterricht, Férderung und Beratung im Férderschwerpunkt kérperliche und motori-
sche Entwicklung (FS KM) - SFK 3

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 1./3. Semester 10 300 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Anfangsunterricht oder Konzepte von S(WP) |2 2
Inklusion in der auf3er- bzw.
nachschulischen Lebenswelt
2 Spezifische Konzepte und Methoden der S(WP) |2 2
Férderung und Therapie
3 Spezifische Kommunikationsformen und S(WP) |2 2
Medien
4 Beratung und Supervision S(WP) |4 2
5 Kooperation und Teamarbeit S(WP) |4 2
6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation S(WP) |4 2

Die Veranstaltungen 1 - 3 sind von allen Studierenden im Férderschwerpunkt
Kdérperliche und motorische Entwicklung verpflichtend zu belegen.

Aus den Ubergreifenden Themendéchern 4 — 6 muss eine Veranstaltung belegt werden.

2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch

3 Lehrinhalte

Das Modul bietet folgende Lehrinhalte:

e zu 3.1 ,Anfangsunterricht oder Konzepte von Inklusion in der auf3er- bzw.
nachschulischen Lebenswelt®:

e Betrachtung behinderungsspezifischer Fragestellungen und einzelner
Behinderungsformen im Hinblick auf den Anfangsunterricht an einer Férderschule
KME; Praxisorientierte Vermittlung eines Ideenspektrums tber die Themen und
Methoden fir die Arbeit im Anfangsunterricht, wie zum Beispiel das Spiel im
Unterricht, dem Einsatz von Ritualen oder der Anwendung des TEACCH-Ansatzes;
spezifische Konzeptionen und Modelle der Berufs- und Lebensvorbereitung, des
Ubergangs in das Erwachsenenleben sowie von Wohnformen

e zu 3.2:,Spezifische Konzepte und Methoden der Férderung und Therapie“:

e Spezifische Konzepte und Methoden der Férderung und Therapie bei komplexen
Beeintrachtigungen oder Unterricht in der Schule fir Kranke oder
Interaktionsbedingungen im Umgang mit progredienten Erkrankungen oder
Bewaltigungsstrategien im Krankheits- und Sterbeprozess

e zu 3.3 ,Spezifische Kommunikationsformen und Medien“:

e Spezifische Kommunikationsformen und Medien; Strategien, Methoden und
Techniken der augmentativen und alternativen Kommunikation, Auswahl und
Implementierung von elektronischen und nicht elektronischen Geraten und
Systemen; Konzepte der Medienpadagogik, Méglichkeiten und Grenzen des
Einsatzes von Medien im Unterricht

Ubergreifende Themendéacher:

e 3.4 Beratung und Supervision: Grundlagen und Modelle von Beratung,
Kommunikation und Gesprachsfihrung; Konzepte und Methoden von Beratung in
inklusiven Settings; Grundlagen deeskalierender Konfliktkommunikation;
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Lehrinhalte (Fortsetzung)
Moglichkeiten und Schwierigkeiten der Kooperation mit Schiler*innen,
Eltern/Angehdérigen, Kolleg*innen; Modelle guter Zusammenarbeit und
Interdisziplinaritat; Reflexion der kinftigen beruflichen Anforderungen und des
Berufsfelds

e 3.5 Kooperation und Teamarbeit: kollegiale Kooperation und Fallberatung im
interdisziplindren Berufsfeld; Selbstreflexion bezogen auf persénliche
biographische Lern- und Entwicklungsschritte

e 3.6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation: Konzepte und Modelle von Inklusion und
Partizipation, wie z. B. Teilhabe, gesellschaftliche Vielfalt und Heterogenitét,
Schule fir Alle und Gemeinsames Lernen

4 Kompetenzen

Im Einzelnen erhalten die Studierenden die Méglichkeit folgende Kompetenzen zu er-

werben:

e Didaktische und methodische Kenntnisse Uiber die Planung und Durchfiihrung des
Anfangsunterrichts an einer Férderschule KME oder zu Berufs- und Lebensplanung
fur Schiler*innen mit kérperlichen und motorischen Beeintrachtigungen

e Kenntnisse Uber die wissenschaftliche Reflexion der Unterrichtspraxis

e Kenntnisse Uber die wissenschaftlich reflektierte Anwendung von Férderkonzepten
fir Menschen mit komplexen Beeintrachtigungen bzw.

e Kenntnisse Uber Organisationsformen und spezifische Anforderungen an der
Schule fir Kranke bzw.

e Kenntnisse Uber den padagogischen Umgang mit lebensbedrohlich oder lebendver-
kirzend erkrankten Kindern und Jugendlichen

e Vertiefende Kenntnisse von Konzepten, Strategien, Methoden und Techniken der
augmentativen und alternativen Kommunikation

e Vertiefende Kenntnisse von Konzepten der Medienpadagogik

In den Ubergreifenden Themendachern erhalten die Studierenden die Méglichkeit fol-

gende Kompetenzen zu erwerben:

e Kenntnisse und Fahigkeiten lber Spezifika allgemeiner professioneller Beratung;
Kenntnisse und Fahigkeiten tUber die Beobachtung, Analyse und Reflexion von Pro-
zessen kooperativer/konflikthafter Kommunikation; Kenntnisse Gber unterschiedli-
che Beratungsansatze als Voraussetzung fir spatere Weiterqualifikation; Kennt-
nisse Uber forderliche Beratungskont(r)akte, angemessene Problemanalysen, ad-
ressatenbezogene Ziel- und Auftragskléarung sowie liber ressourcen- und l6sungs-
orientierte Verdnderungsprozesse.

e Kenntnisse Uber die Reflexion von Wirkungen von Interaktions- und Kooperations-
prozessen, grundlegende Fahigkeiten zum Fallverstehen und zur Analyse sowie
zum Verstandnis von Interdependenzen; Fahigkeiten zur Reflexion eigener biogra-
phischer Lern- und Entwicklungsprozesse.

e Kenntnisse Uber die Anwendung padagogischer Methoden, Strategien und Techno-
logien unter Bericksichtigung von Teilhabe, Heterogenitat, Integration und Inklu-
sion; Kenntnisse lber die Gestaltung von Bildungsprozessen: Planung, Durchfih-
rung und Analyse von Lehr-/Lern-Arrangements in heterogenen Gruppen; Bildungs-
und Lehrplangestaltung unter Beriicksichtigung individueller Lernvoraussetzungen
und Entwicklungsmdéglichkeiten; Einsatz von Methoden, Medien und Hilfsmitteln,
Differenzierungs- und Sozialformen.

5 Priifungen
Modulprifung
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6 Prufungsformen und -leistungen

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-

staltung fest.

Nr. Priufungsleistung Prifungsform
Modulprifung, benotet Mindliche Priufung, Dauer: 30 Min.

1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

4-6 Studienleistung in der belegten Ver- Die Art der Studienleistung wird von
anstaltung der Themendé&cher 4 bis 6, | den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
unbenotet anstaltung bekannt gegeben.

7 Teilnahmevoraussetzungen
keine
8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Kérperliche und motorische Entwicklung
9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultat
Prof. Dr. Liane Béchler Fak.13
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Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Férderschwerpunkt kérperliche und motorische
Entwicklung (FS KM) - SFK 4

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 3./4. Semester 6 180 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Spezifische Konzepte der S(WP) |2 2
Bewegungsférderung in der Institution
Schule und in auf3erschulischen Kontexten
2 Besondere Bereiche und Konzepte der S(WP) |2 2
Férderung
3 Inklusion und Standards im S(WP) |2 2
Férderschwerpunkt kérperliche und
motorische Entwicklung
2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch

3 Lehrinhalte

Zu1 ,Spezifische Konzepte der Bewegungsfdrderung in der Institution Schule und
in auB3erschulischen Kontexten®: Auseinandersetzung mit Konzepten der
Bewegungsforderung in der Institution Schule und in auf3erschulischen Kontexten,
z. B. bewegungsorientiertes Lernen, Psychomotorik, Rollstuhlsport

Zu 2 ,Besondere Bereiche und Konzepte der Férderung®: besondere
Férderkonzepte und Diskussion ihrer Bedeutsamkeit fir den Unterricht

Zu 3 ,Inklusion und Standards im Férderschwerpunkt kérperliche und motorische
Entwicklung®: aktuelle Forschungstendenzen im Férderschwerpunkt kérperliche
und motorische Entwicklung, Reflexion zur schulischen Inklusion, Einfihrung in
Forschungsmethoden

4 Kompetenzen

Im Einzelnen erhalten die Studierenden die Méglichkeit, folgende Kompetenzen zu
erwerben:

Kenntnisse Uber die Anwendung und Reflexion spezifischer Konzepte der
Bewegungsforderung fir Kinder und Jugendliche mit Férderbedarf in der
kérperlichen und motorischen Entwicklung

Fahigkeiten zur Analyse der Implikationen von Konzepten zur individuellen
Férderung und zur Reflexion ihrer Bedeutsamkeit im Férderschwerpunkt
kérperliche und motorische Entwicklung

Kenntnisse Uber den wissenschaftlichen Diskurs im Fach; grundlegende
Fahigkeiten zum Erkennen wissenschaftlicher Problemlagen und zur Entwicklung
wissenschaftlicher Fragestellungen; Kenntnisse zur Einordnung und kritischen
Bewertung wissenschaftlicher Theorien; grundlegende Féhigkeiten zur Anwendung

5 Prifungen

Modulprifung
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6 Prufungsformen und -leistungen

staltung fest.

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-

Nr. Priufungsleistung Prifungsform

1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

1-3 Modulprifung, benotet Hausarbeit (max. 30 Seiten)

7 Teilnahmevoraussetzungen
keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Kérperliche und motorische Entwicklung

9 Modulbeauftragte*r
Prof. Dr. Liane Bachler

Zustandige Fakultat
Fak.13
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Modul: Unterricht, Férderung und Beratung im Férderschwerpunkt Sprache und Kommuni-
kation (FS SK) — SFSK 3

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 1./3. Semester 10 300 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Spezifische Didaktik und Methodik bei S (P) 2 2
grammatischen Stérungen
2 Ausgewahlte Themen aus dem S(WP) |2 2

Férderschwerpunkt Sprache und
Kommunikation |

3 Ausgewahlte Themen aus dem S(WP) |2 2
Férderschwerpunkt Sprache und
Kommunikation Il

4 Beratung und Supervision S(WP) |4 2
5 Kooperation und Teamarbeit SWP) |4 2
6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation S(WP) |4 2

Die Veranstaltungen 1 - 3 sind von allen Studierenden im Férderschwerpunkt Sprache
und Kommunikation verpflichtend zu belegen.

Aus den Ubergreifenden Themendéchern 4 — 6 muss eine Veranstaltung belegt werden.

2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch

3 Lehrinhalte

e Fachspezifische und sprachbezogene Didaktik und Methodik, z. B. in den Bereichen
Aussprache, Grammatik, Semantik

e Aktuelle Themen, z. B. Organisationsformen sprachheilpadagogischer Férderung,
Mehrsprachigkeit

Ubergreifende Themendécher:

e 3.4 Beratung und Supervision: Grundlagen und Modelle von Beratung,
Kommunikation und Gesprachsfihrung; Konzepte und Methoden von Beratung in
inklusiven Settings; Grundlagen deeskalierender Konfliktkommunikation;
Méglichkeiten und Schwierigkeiten der Kooperation mit Schiler*innen,
Eltern/Angehdrigen, Kolleg*innen; Modelle guter Zusammenarbeit und
Interdisziplinaritéat; Reflexion der kiinftigen beruflichen Anforderungen und des
Berufsfelds

e 3.5 Kooperation und Teamarbeit: kollegiale Kooperation und Fallberatung im
interdisziplinaren Berufsfeld; Selbstreflexion bezogen auf persénliche
biographische Lern- und Entwicklungsschritte

e 3.6 Inklusion, Vielfalt, Partizipation: Konzepte und Modelle von Inklusion und
Partizipation, wie z. B. Teilhabe, gesellschaftliche Vielfalt und Heterogenitat,
Schule fur Alle und Gemeinsames Lernen

4 Kompetenzen

Studierende

e konnen sprachspezifische Ziele, Inhalte und Methoden sprachheilpéddagogischen
Unterrichts festlegen und bestimmen Reflexionsmomente des eigenen
Unterrichtshandelns
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Kompetenzen (Fortsetzung)

kénnen fur heterogene Lerngruppen Handlungsalternativen entwickeln und
reflektieren sowie individuelle Férderkonzepte analysieren

In den Ubergreifenden Themendachern erhalten die Studierenden die Méglichkeit
folgende Kompetenzen zu erwerben:

Kenntnisse und Fahigkeiten tUber Spezifika allgemeiner professioneller Beratung;
Kenntnisse und Fahigkeiten tUber die Beobachtung, Analyse und Reflexion von
Prozessen kooperativer/konflikthafter Kommunikation; Kenntnisse tGber
unterschiedliche Beratungsanséatze als Voraussetzung fir spatere
Weiterqualifikation; , Kenntnisse iber forderliche Beratungskont(r)akte,
angemessene Problemanalysen, adressatenbezogene Ziel- und Auftragsklarung
sowie Uber ressourcen- und lésungsorientierte Verdénderungsprozesse.
Kenntnisse Uber die Reflexion von Wirkungen von Interaktions- und
Kooperationsprozessen, grundlegende Fahigkeiten zum Fallverstehen und zur
Analyse sowie zum Verstandnis von Interdependenzen; Fahigkeiten zur Reflexion
eigener biographischer Lern- und Entwicklungsprozesse.

Kenntnisse Uber die Anwendung padagogischer Methoden, Strategien und
Technologien unter Beriicksichtigung von Teilhabe, Heterogenitat, Integration und
Inklusion; Kenntnisse Uber die Gestaltung von Bildungsprozessen: Planung,
Durchfihrung und Analyse von Lehr-/Lern-Arrangements in heterogenen Gruppen;
Bildungs- und Lehrplangestaltung unter Berucksichtigung individueller
Lernvoraussetzungen und Entwicklungsmdéglichkeiten; Einsatz von Methoden,
Medien und Hilfsmitteln, Differenzierungs- und Sozialformen.

5 Prifungen

Modulprifung

6 Prufungsformen und -leistungen

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-

staltung fest.

Nr. Priifungsleistung Priifungsform
Modulprifung, benotet Mindliche Prifung, Dauer: 30 Min.

1 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

2 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

3 Studienleistung, unbenotet Die Art der Studienleistung wird von
den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben.

4-6 Studienleistung in der belegten Ver- Die Art der Studienleistung wird von
anstaltung der Themendécher 4 bis 6, | den Lehrenden zu Beginn der Lehrver-
unbenotet anstaltung bekannt gegeben.

7 Teilnahmevoraussetzungen

Keine

8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Sprache und Kommunikation

9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultat

Dr.

Eva Wimmer Fak.13
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Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Férderschwerpunkt Sprache und Kommunikation
(FS SK) — SFSK 4

Studiengange:
Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Studienjahr | 2 Semester 3./4. Semester 6 180 h
1 Modulstruktur

Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS

1 Mehrsprachigkeit S (P) 2 2

2 Ausgewahlte Verfahren zur Praventionund | S(WP) | 2 2

Intervention
3 Forschungspraxis- Mitarbeit in Projekt | 2 2
angewandten Forschungsprojekten (WP)
2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch
3 Lehrinhalte

e Auseinandersetzung mit spezifischen Herausforderungen moderner Gesellschaften
und ethischer Anforderungen an den Férderschwerpunkt: z. B. Inklusion, alternative
Kommunikationsformen (UK, ICT), psychogene Stérungen der Kommunikations- und
Sprachfahigkeit, Heterogenitat und Mehrsprachigkeit, evidenzbasierte Intervention

e Auseinandersetzung mit Vorgehensweisen in der empirischen Forschung im
Fachgebiet Sprache und Kommunikation

4 Kompetenzen

Mit diesem Modul werden die wachsenden Anforderungen sich wandelnder

Gesellschaften thematisiert und den Studierenden die Gelegenheit geboten, an

innovativen Entwicklungen in ausgewahlten Forschungsprojekten im Team

mitzuwirken:

e Sie erwerben methodische Fertigkeiten fur wissenschaftliches Arbeiten im
Férderschwerpunkt, die sie fur die Entwicklung und Bearbeitung von
Forschungsfragen (im Rahmen ihrer Masterarbeit) vorbereiten.

e Sie haben vertiefte Kenntnisse von Konzepten, Strategien und Methoden
sprachspezifischer Pravention und Intervention und kdnnen spezielle didaktisch-
methodische Vorgehensweisen entwickeln und evaluieren.

5 Priifungen
Modulprifung
6 Priifungsformen und -leistungen

Die analoge oder digitale Prifungsform legen die Lehrenden zu Beginn der Lehrveran-

staltung fest.

Nr. Priufungsleistung Prifungsform

1-3 Modulprifung wahlweise in einer der | Modulprifung: Klausur (mind. 50 Min.,

Veranstaltungen 1) bis 3), benotet max. 240 Min.) oder Hausarbeit (max.
15 Seiten)

Je 1unbenotete Studienleistung in

den verbleibenden beiden Veranstal- | Die Art der Studienleistungen wird

tungen. von den Lehrenden zu Beginn der
Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

7 Teilnahmevoraussetzungen
keine
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8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung im
Férderschwerpunkt Sprache und Kommunikation

9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultéat
Prof. Dr. Anna-Lena Scherger Fak.13
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Modul: Praxissemester in einem Férderschwerpunkt

Studiengange:

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)
Master Lehramt an Berufskollegs (BK)

Master Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
jedes Semester | 2 Semester 1./ 2. Semester 7 210 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element/ Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Vorbereitungsseminar S 3 2
2 Begleitveranstaltung zum Praxissemester | S 4 2
2 Lehrveranstaltungssprache
deutsch
3 Lehrinhalte

Der Besuch der Veranstaltung ,Vorbereitung auf das Praxissemester” in Kombination
mit der Begleitveranstaltung beféhigt die Studierenden zur Planung, Durchfihrung und
Auswertung von sonderpédagogischen Studien- bzw. Unterrichtsprojekten unter
Einbeziehung der Spezifika von Férderschwerpunkten und Fachdidaktiken.

In der Vorbereitungsveranstaltung werden — unter Berlcksichtigung der
Forderschwerpunkte — grundlegende sonderpadagogisch relevante Themen behandelt:

e Sonderpadagogische Forderung im Unterricht: Ziele, Aufgaben, Methoden

e Spezifische Ausformungen durch die Férderschwerpunkte

e Institutionelle Rahmenbedingungen (Férderorte, GU, sonderpadagogische
Kompetenzzentren)

e Systematik der Unterrichtsbeobachtung

e FEinsatz von Medien und Rehabilitationstechnologien

e Diagnose sonderpadagogischen Forderbedarfs

e Erstellung, Uberpriifung und Revision von individuellen Férderplanen

e Entwicklung persdnlicher Kompetenzen in der Lehrerrolle: Selbstmanagement und
Selbstreflexion

e Beratungsaufgaben und Kooperationsfelder

Das Begleitseminar in einem Férderschwerpunkt bietet den Studierenden
Unterstitzung bei der Planung, Durchfiihrung und Reflexion ihrer theoriegeleiteten
Studien- oder Unterrichtsprojekte, bei der Entwicklung einer forschenden Lernhaltung
und der Abfassung ihrer Theorie-Praxis-Berichte.

In dem Begleitseminar werden folgende Uibergreifende Themen behandelt:
e Unterrichten

¢ Individuelle (sonderpadagogische) Férderung

e Professionelles Selbstkonzept

Diese Ubergreifenden Themen dienen zur Entwicklung von theoriegeleiteten
Studienprojekten auf der Basis von empirischen Methoden zu einem der oben
angegebenen Themenbereiche.

Zum Gegenstand der Ubergreifenden Themen zdhlen:
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Lehrinhalte (Fortsetzung)

Vertiefung der Theorien des Unterrichtens und Lernens — Sonderpadagogische
Modelle und empirische Merkmale guten Unterrichts ggf. unter Einbeziehung
fachdidaktischer Modelle;

Entwicklung und Anbahnung von Studienprojekten aus sonderpadagogischer und
fachdidaktischer Perspektive unter besonderer Beriicksichtigung von
sonderpadagogischer Diagnostik und individueller Férderung;

Bewusstmachung der eigenen Lernerfahrungen, Kompetenzen und Berufsvisionen
durch biografisches Lernen und Entwicklung eines professionellen Selbstkonzepts;
Anbahnung von forschenden Lernprozessen im Rahmen der Entwicklung,
Durchfuhrung, Auswertung und Reflexion von Studien- oder Unterrichtsprojekten;
Erfassung und Reflexion von theoretischen schulpéadagogischen Inhalten mit
Transfer auf schulische Handlungssituationen.

4 Kompetenzen

far

Die Studierenden werden beféhigt, wissenschaftliche Inhalte sonderpadagogischer
Férderung auf Situationen und Prozesse schulischer Praxis zu beziehen. Sie kénnen die
Bedeutung von sonderpadagogischen und fachdidaktischen Theorien und Methoden

padagogische und didaktische Entscheidungen einschétzen. Die Studierenden sind

in der Lage,

die Theorieinhalte einschlief3lich empirischer Ergebnisse der vorbereitenden Vorle-
sung angemessen darzustellen, zu analysieren und zu reflektieren;

auf Basis der vermittelten Theorieinhalte (siehe die Themenbereiche oben unter 3)
Fragestellungen fir die in der Praxisphase durchzufiihrenden Studien- oder Unter-
richtsprojekte zu entwickeln;

die Relevanz dieser Fragestellungen fir Schule und Unterricht zu reflektieren;
Differenzen zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischem Handeln in
schulischen und unterrichtlichen Situationen aufzuzeigen und Hypothesen fir de-
ren Auftreten zu entwickeln;

zur Bearbeitung der Fragestellungen addaquate Untersuchungsmethoden (Beobach-
tung, Befragung, Interview, Fallstudie etc.) auszuwéahlen und zu begriinden;

fur das Studienprojekt ein Untersuchungssetting mit Zeitplan darzulegen;
padagogische Zielvorstellungen und die Entwicklung eigener Lehrer*innenprofessi-
onalitét in ihrer Bedeutung fir die Innovation von Schule und Unterricht einzuschét-
zen;

Unterricht vor dem Hintergrund sonderpadagogischer und fachdidaktischer Theo-
rien und empirischer Ergebnisse zu planen, durchzufihren und zu reflektieren;

die Ergebnisse der Studien- bzw. Unterrichtsprojekte zu analysieren und zu reflek-
tieren.

5 Prifungen

Modulprifung

6 Prifungsformen und -leistungen
Nr. Priifungsleistung Priifungsform
1 Studienleistung, unbenotet Studien- bzw. Unterrichtsskizze
2 Modulprifung, benotet Wissenschaftliche schriftliche Doku-
mentation und Reflexion des Studien-
bzw. Unterrichtsprojekts (35.000 Zei-
chen (+/-10 %))
7 Teilnahmevoraussetzungen
keine
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8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls

e Pflichtmodulim Master Lehramt fir sonderpadagogische Férderung

e Pflichtmodul im Master Lehramt an Berufskollegs, im als Unterrichtsfach
gewahlten Férderschwerpunkt

e Pflichtmodul im Master Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, im als
Unterrichtsfach gewéhlten Férderschwerpunkt

9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultat
Fachgebiete der Fak. 13 Fak.13
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Modul: Masterarbeit in einer sonderpadagogischen Fachrichtung

Studiengange:

Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP)
Master Lehramt an Berufskollegs (BK)

Master Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe)

Turnus Dauer Studienabschnitt | Leistungspunkte | Aufwand
/ 15 Wochen 3./4. Semester 20 600 h
1 Modulstruktur
Nr. | Element / Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte | SWS
1 Masterarbeit / 20 /
2 Lehrveranstaltungssprache
Deutsch
3 Lehrinhalte
Die Masterarbeit soll zeigen, dass die*der Kandidat*in in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Zeit eine relevante Forschungsfrage zu didaktischen bzw. spezifischen
Aspekten des jeweiligen Forderschwerpunktes oder zu allgemeinen
rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen selbststédndig und gemas
wissenschaftlicher Standards zu bearbeiten.
4 Kompetenzen
e Entwicklung einer Forschungsfrage auf der Basis des aktuellen Fachdiskurses resp.
der Fachliteratur,
e Auswahlund Anwendung adaquater (empirischer) Forschungsmethoden,
e Diskussion und Einordnung von Forschungsergebnissen,
e wissenschaftliches Schreiben,
e Zeit- und Selbstmanagement.
5 Priifungen
Modulprifung
6 Prifungsformen und -leistungen
Nr. Priufungsleistung Prifungsform
1 Modulprifung, benotet Masterarbeit, max. 80 Seiten (2.500
Anschlage pro Seite)
7 Teilnahmevoraussetzungen
Die Masterarbeit kann nach dem schulpraktischen Teil des Praxissemesters
geschrieben werden.
8 Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
e Pflichtmodul
9 Modulbeauftragte*r Zustandige Fakultat
Dekanat Fak. 13 Fak. 13
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Neubekanntmachung der Priifungsordnung
fiir die Lehramtsmasterstudiengénge
an der Technischen Universitat Dortmund
vom 8. Dezember 2023

Aufgrund des Artikels |l Absatz 1 Satz 2 der Ordnung zur Anderung der Priifungsordnung fiir die
Lehramtsmasterstudiengdnge an der Technischen Universitdt Dortmund vom
8. Dezember 2023 (AM 27/2023) wird nachstehend der Wortlaut der Prifungsordnung fir die
Lehramtsmasterstudiengénge an der Technischen Universitat Dortmund, wie er sich aus der
Prifungsordnung fir die Lehramtsmasterstudiengédnge an der Technischen Universitat
Dortmund vom 1. August 2022 (AM 21/2022, Seite 25 ff.) ergibt, neu bekannt gemacht.

Dortmund, den 8. Dezember 2023

Der Rektor
der Technischen Universitat Dortmund

Professor Dr. Manfred Bayer
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Prifungsordnung
fir die Lehramtsmasterstudiengénge
an der Technischen Universitat Dortmund
vom 8. Dezember 2023

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes Uiber die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW.
S. 547), zuletzt geandert durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), des
Lehrerausbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (Lehrerausbildungsgesetz —
LABG) vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23. Februar 2022
(GV. NRW. 250), hat die Technische Universitat Dortmund die folgende Ordnung erlassen:
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. Allgemeines
§1
Geltungsbereich der Masterprifungsordnung
Diese Masterpriifungsordnung gilt fiir das Lehramtsmasterstudium an der Technischen
Universitat Dortmund. Sie regelt die grundlegenden Strukturen des Masterstudiums.
In den Facherspezifischen Bestimmungen, die Bestandteil dieser Prifungsordnung sind,
sind die Inhalte und Anforderungen der einzelnen im Masterstudium angebotenen Facher,
Lernbereiche sowie beruflichen und sonderpadagogischen Fachrichtungen geregelt. Aus
den Facherspezifischen Bestimmungen ergeben sich die zu studierenden Module und die
ihnen jeweils zugeordneten Priifungen, die Form der Benotung und die Leistungspunkte
sowie gegebenenfalls Zulassungsvoraussetzungen fir Prifungen.
In den Modulbeschreibungen der Modulhandbticher sind die einzelnen Studienelemente,
deren Lehrinhalte und die zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht
Bestandteil der Prifungsordnung. Sie werden durch die zustdndigen Fakultatsrate
beschlossen und sind dem Rektorat anzuzeigen.
Die Masterprufungsordnung gilt fir folgende Lehramtsstudiengénge:

= Lehramtan Grundschulen (G),

] Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe),
= Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe),

» Lehramt an Berufskollegs (BK),

=  Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (SP).

§2

Ziel des Studiums

Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen fir den gewahlten

Le

hramtsstudiengang. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universitat Dortmund
Nr.27/2023 Seite 87

bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen fir
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung,
Evaluation und Qualitatssicherung. Es beféhigt die Studierenden, die individuellen Potenziale
aller Schiler*innen zu erkennen, zu férdern und zu entwickeln. Das Masterstudium vermittelt
darliber hinaus grundlegende Kenntnisse im Bereich geschlechtersensibler Bildung sowie flr
einen professionellen Umgang mit Vielfalt, insbesondere mit Blick auf ein inklusives
Schulsystem. Darlber hinaus setzen sich die Studierenden mit pé&dagogischer
Medienkompetenz und fachdidaktischen Fragen des Lernens und Lehrens in einer zunehmend
digitalisierten Welt auseinander. Gesellschaftliches Engagement, verantwortliches Handeln
und Persénlichkeitsentwicklung finden als Querschnittsthemen Eingang in das Studium. Das
Masterstudium bereitet auf den Vorbereitungsdienst fir das jeweilige Lehramt vor. Mit
Absolvierung des Masterstudiums wird ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss
erworben.

§3

Zugang zum Studium

(1) Zugangsvoraussetzung fir die Aufnahme des Masterstudiums ist
a) der erfolgreiche Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums geméafl der
Prifungsordnung fiir die Lehramtsbachelorstudiengdnge an der Technischen
Universitat Dortmund in der jeweils geltenden Fassung oder
b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijahrigen
(sechssemestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer
Hochschule auBerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes, sofern die jeweils
zustandigen Prifungsausschisse festgestellt haben, dass keine wesentlichen
Unterschiede zu dem in Absatz 1 lit. a) genannten Abschluss und Studiengang
vorliegen.

Der Mastergrad kann in der Regel nurin dem Lehramt erworben werden, in dem bereits ein
Bachelorabschluss erworben wurde.

(2) Zustandig fur die Prifung der Zugangsvoraussetzungen ist der jeweilige
Prifungsausschuss. Maf3stab fiir die Feststellung ob wesentliche Unterschiede bestehen
oder nicht bestehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des
erreichten Abschlusses und des Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang
nach Absatz 1 lit. a). Abhangig von dieser Beurteilung kann der jeweils zusténdige
Prifungsausschuss eine Zulassung ohne oder mit Auflagen zur erfolgreichen Absolvierung
fehlender Prifungsleistungen aussprechen oder die Zulassung ablehnen. Auflagen
kénnen mit einem Umfang von hdchstens 30 Leistungspunkten verlangt werden und
missen spatestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit (§ 24) erfolgreich nachgewiesen
werden. Fur die im Rahmen der Auflagen zu erbringenden Prifungsleistungen gilt § 16
Absatz 1 entsprechend.

(3) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Priifung der Wesentlichkeit
von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen, Absprachen im
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Rahmen von Hochschulpartnerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle fur
auslandisches Bildungswesen (ZAB) zu beachten.

Die Facherspezifischen Bestimmungen kénnen dariberhinausgehend besondere
Regelungen fiir den Zugang zum Studium enthalten.

Im Masterstudium kénnen in der Regel nur die Facher fortgefiihrt werden, in denen bereits
ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemaf Absatz 1 erworben wurde.

Ist ein*e Bewerber*in noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann der
Prifungsausschuss diese*n Bewerber*in zum gewéahlten Masterstudiengang zulassen,
wenn diese*dieser den Nachweis erbringt, dass sie*er alle Prifungen eines
Bachelorstudiengangs gemaf} Absatz 1 erfolgreich abgelegt hat.

§4
Mastergrad

Nach bestandener Masterprifung verleiht die Technische Universitat Dortmund den Grad
Master of Education (M. Ed.).

(1)

(4)

(1)

(2)

§5

Regelstudienzeit und Leistungspunktesystem

Die Regelstudienzeit des Masterstudiums betragt vier Semester (zwei Jahre). Lehrangebot
und Prifungsanforderungen sind so zu gestalten, dass ein Studienabschluss in der
Regelstudienzeit erfolgen kann.

Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem
European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. Leistungspunkte werden fir
erfolgreich und vollsténdig absolvierte Module am Ende des Moduls vergeben.

Jedem Modul wird gemaf3 seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten
zugeordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prifungsordnung entspricht einem ECTS-
Punkt und wird fir eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (workload) von etwa
30 Stunden erfordert.

Die Facherspezifischen Bestimmungen regeln die Zuordnung von Leistungspunkten zu
Modulen.

§6
Aufbau des Studiums

Das Studium gliedert sich in Module, die sich in der Regel jeweils Gber maximal zwei
aufeinander folgende Semester erstrecken. Diese Module sind inhaltlich und zeitlich
abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von in der Regel
mindestens 5 Leistungspunkten. Das Nahere regeln die Facherspezifischen
Bestimmungen.

Durch die Teilnahme an den Modulen und den Abschluss der dazugehdrigen Priifungen,
das Absolvieren des Praxissemesters sowie durch die Masterarbeit sind insgesamt
120 Leistungspunkte zu erwerben. Entsprechend sind pro Semester in der Regel
30 Leistungspunkte zu erwerben. Je nach Lehramtsstudiengang und Profil des Masters
verteilen sich die Leistungspunkte geméaf den Vorgaben der §§ 7 bis 11. Das Néhere regeln
die Facherspezifischen Bestimmungen.
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(3)

(1)

(2)

(2)

Lehrveranstaltungen/Prifungen kénnen im Wahlpflicht- und Wahlbereich nach
Zustimmung des jeweiligen Priifungsausschusses unter Beachtung hochschulrechtlicher
Vorgaben auch in englischer Sprache angeboten werden. Informationen hierliber sind den
Modulbeschreibungen der Modulhandbiicher zu entnehmen Die Entscheidung der*des
Lehrenden, eine Veranstaltung/Prifung in englischer Sprache anzubieten, wird
mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung in geeigneter Weise bekannt
gegeben.

§7

Lehramt an Grundschulen

Die Leistungspunkte (LP) fir das Masterstudium im Lehramt an Grundschulen verteilen
sich wie folgt:

¢ 17 LP auf den Lernbereich Sprachliche Grundbildung (Lernbereich I),
¢ 17 LP auf den Lernbereich Mathematische Grundbildung (Lernbereich I1),
e 17 LP auf den Lernbereich Ill oder ein Unterrichtsfach,

e 3 LP auf ein vertieftes Studium des Lernbereichs I, Il oder Il (bzw. des statt eines
Lernbereichs Ill gewahlten Unterrichtsfachs),

¢ 21 LP auf Bildungswissenschaften,
e 25 LP fiir das Praxissemester,
e 20 LP auf die Masterarbeit.

Als Lernbereich Il kann der Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften
(Sachunterricht) gewahlt werden. Anstelle des Lernbereichs Il kann ein Unterrichtsfach
gewahlt werden. Als Unterrichtsfach stehen folgende Facher zur Auswahl: Englisch,
Kunst, Musik, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre und Sport.

Als Lernbereich I, Il und Ill ist in der Regel derselbe Lernbereich (bzw. ggf. statt eines
Lernbereichs Il ein Unterrichtsfach) zu wahlen wie im vorausgehenden Bachelorstudium.
Das gleiche gilt fur das vertiefte Studium.

Das Nahere regeln die Facherspezifischen Bestimmungen.

§8

Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen

Die Leistungspunkte fur ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen
verteilen sich wie folgt:

e je 27 LPaufdie Unterrichtsfacher 1 und 2,

e 21 LPaufBildungswissenschaften,

e 25LP aufdas Praxissemester,

e 20LP aufdie Masterarbeit.

Als eines der beiden Unterrichtsfacher ist Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik,
Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Praktische Philosophie oder
Sozialwissenschaften zu wahlen. Als zweites Unterrichtsfach kann neben den in Satz 1
genannten Fachern eines der folgenden Facher gewéahlt werden: Kunst, Musik, Sport,
Technik oder Textilgestaltung. Die Facher Evangelische Religionslehre und Katholische
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Religionslehre konnen untereinander nicht kombiniert werden Es sind in der Regel
dieselben Facher zu wéahlen wie im vorausgehenden Bachelorstudium.

(3) Das Nahere regeln die Facherspezifischen Bestimmungen.

§9

Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen

(1) Die Leistungspunkte fiir ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen verteilen sich wie
folgt:
e je 32 LPaufdie Unterrichtsfacher 1 und 2,
e 11 LP auf Bildungswissenschaften,
e 25LP auf das Praxissemester,
e 20 LP auf die Masterarbeit.

(2) Als eines der beiden Facher ist Informatik, Chemie, Deutsch, Englisch, Mathematik,
Physik, Philosophie/Praktische Philosophie, Sozialwissenschaften, Evangelische
Religionslehre oder Katholische Religionslehre zu wéhlen. Als zweites Unterrichtsfach
kann neben den in Satz 1 genannten Fachern eines der folgenden Facher gewéhlt werden:
Kunst, Musik, Psychologie, oder Sport. Evangelische und Katholische Religionslehre
kénnen nicht miteinander kombiniert werden. Anstelle von zwei Unterrichtsfachern kann
auch nur das Unterrichtsfach Kunst treten (64 Leistungspunkte). Eines der
Unterrichtsfacher nach Satz 1 kann mit dem Studium einer der folgenden
sonderpadagogischen Fachrichtungen verbunden werden, wenn dies in begriindeten
Ausnahmefallen erforderlich ist und das fiir Schulen zustandige Ministerium zustimmt:
Férderschwerpunkt kérperliche und motorische Entwicklung, Férderschwerpunkt Sehen.
Es sind in der Regel dieselben Facher zu wahlen wie im vorausgehenden Bachelorstudium.

(3) Das Nahere regeln die Facherspezifischen Bestimmungen.

§10
Lehramt an Berufskollegs

(1) Die Leistungspunkte fir ein Lehramt an Berufskollegs verteilen sich wie folgt:
e je32LPaufFach1und?2,
e 11 LP auf Bildungswissenschaften,
e 25LP auf das Praxissemester und
e 20 LP auf die Masterarbeit.

Handelt es sich um eine hochaffine Fachrichtung, dann verteilen sich die Leistungspunkte
wie folgt:

e 28 LP insgesamt auf die grof3e berufliche Fachrichtung und auf die kleine berufliche
Fachrichtung,

e 47 LP auf Bildungswissenschaften,
e 25LP aufdas Praxissemester und
e 20 LP auf die Masterarbeit.

(2) Als Fach 1 oder 2 kann entweder eine berufliche Fachrichtung oder ein Unterrichtsfach
gewahlt werden. Als berufliche Fachrichtungen kommen in Betracht: Elektrotechnik,
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(2)

Maschinenbautechnik, Sozialpddagogik, Wirtschaftswissenschaften. Als Unterrichtsfach
sind folgende Facher wahlbar: Chemie, Deutsch, Englisch, Informatik, Kunst, Mathematik,
Musik, Physik, Psychologie, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre,
Sport. Wird keine berufliche Fachrichtung als Fach 1 oder 2 gewahlt, ist als eines der
beiden Facher Mathematik, Informatik, Physik oder Chemie zu wahlen. Die Féacher
Evangelische Religionslehre und Katholische Religionslehre kénnen untereinander nicht
kombiniert werden. Eines der Unterrichtsfacher nach Satz 3 oder eine der beruflichen
Fachrichtungen kann mit dem Studium einer der folgenden sonderpadagogischen
Fachrichtungen verbunden werden, wenn dies in begriindeten Ausnahmefallen
erforderlich ist und das fir Schulen zustédndige Ministerium zustimmt:
Férderschwerpunkt kérperliche und motorische Entwicklung, Férderschwerpunkt Sehen.

Statt der beiden Facher gemaf3 Absatz 2 kann eine grof3e berufliche Fachrichtung
(Elektrotechnik oder Maschinenbau) in Verbindung mit einer kleinen beruflichen
Fachrichtung gewahlt werden. Die jeweils mdglichen Kombinationen sind in den
Facherspezifischen Bestimmungen geregelt.

Es sind in der Regel dieselben Fécher zu wéhlen wie im vorausgehenden Bachelorstudium.

Das Néhere regeln die Facherspezifischen Bestimmungen.

§11

Lehramt fiir sonderpaddagogische Férderung

Die Leistungspunkte fiir das Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung verteilen sich wie
folgt:

eje 17 LP auf Fach 1 und 2,

¢ 16 LP auf die 1. sonderpadagogische Fachrichtung,
¢ 19 LP auf die 2. sonderpadagogische Fachrichtung,
¢ 6 LP auf Bildungswissenschaften,

¢ 25 LP auf das Praxissemester und

¢ 20 LP auf die Masterarbeit.

Die nachfolgenden Unterrichtsfacher und Lernbereiche kénnen als Fach 1 und 2 gewahlt
werden: Sprachliche Grundbildung, Mathematische Grundbildung, Natur- und
Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht), Chemie, Deutsch, Englisch, Kunst,
Mathematik, Musik, Physik, Sozialwissenschaften, Evangelische Religionslehre,
Katholische Religionslehre, Sport, Technik und Textilgestaltung. Als eines der beiden
Facher ist der Lernbereich Mathematische Grundbildung oder der Lernbereich
Sprachliche Grundbildung oder das Unterrichtsfach Deutsch oder das Unterrichtsfach
Mathematik zu wahlen. Als erste sonderpddagogische Fachrichtung ist der
Foérderschwerpunkt Lernen, der Férderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
oder der Foérderschwerpunkt Sehen zu wahlen. Als zweite sonderpéadagogische
Fachrichtung kann der jeweils andere Férderschwerpunkt oder einer der folgenden
Férderschwerpunkte gewéahlt werden: Férderschwerpunkt geistige Entwicklung,
Férderschwerpunkt kérperliche und motorische Entwicklung, Férderschwerpunkt Sehen
oder Foérderschwerpunkt Sprache. Wird der Férderschwerpunkt Sehen als erste
sonderpadagogische Fachrichtung belegt, darf abweichend von Satz 2 als zweite
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(2)

(3)

(1)

(2)

sonderpadagogische Fachrichtung nur der Férderschwerpunkt geistige Entwicklung oder
der Férderschwerpunkt kérperliche und motorische Entwicklung gewahlt werden.

Es sind in der Regel dieselben Unterrichtsfacher und sonderpadagogischen
Fachrichtungen zu wahlen wie im vorausgehenden Bachelorstudium.

Das Néahere regeln die Facherspezifischen Bestimmungen.

§12
Praxissemester

Das Masterstudium umfasst ein bildungswissenschaftlich und fachdidaktisch
vorbereitetes Praxissemester in der dem angestrebten Lehramt entsprechenden
Schulform und in den Studienféachern. Das Praxissemester soll im zweiten Fachsemester
absolviert werden.

Ziel des Praxissemesters ist die Schaffung berufsfeldbezogener Grundlagen fir die
nachfolgenden Studienanteile und den Vorbereitungsdienst. Die universitédre Vorbereitung
und die Begleitung der Studierenden durch die Zentren fiir schulpraktische
Lehrerausbildung ermdglichen die Erarbeitung von Unterrichts- und Studienprojekten
nach den Grundsatzen des ,,forschenden Lernens*.

Durch das Praxissemester werden in den Lehrdmtern an Grundschulen, an Haupt-,
Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, an Gymnasien und Gesamtschulen, an
Berufskollegs und fiir sonderpéadagogische Forderung 25 Leistungspunkte erworben,
davon entfallen 13 Leistungspunkte auf die Tatigkeit an der Schule und
12 Leistungspunkte auf die wissenschaftliche Begleitung an der Universitat.

Die universitdre Begleitung erfolgt fir die Lehrdmter an Grundschulen, an Haupt-,
Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, an Gymnasien und Gesamtschulen sowie an
Berufskollegs durch die Bildungswissenschaften und die jeweils zustandigen Facher und
fir das Lehramt flr sonderpadagogische Férderung durch die Bildungswissenschaften,
eines der Facher und die Fakultat Rehabilitationswissenschaften. Das Praxissemester
wird in Kooperation mit den Zentren fir schulpraktische Lehrerausbildung und den
Schulen durchgefiihrt.

§13
Priifungen

Jedes Modul wird mit einer benoteten Modulpriifung abgeschlossen, die den
Kompetenzerwerb im gesamten Modul abbildet.

Die Prufungen werden studienbegleitend in der Regel durch schriftliche, mindliche oder
elektronische Prifungen bzw. Prifungen in elektronischer Kommunikation erbracht
(Klausurarbeiten, Referat, Seminargestaltungen, Hausarbeiten, Portfolios, Poster- oder
Projektprasentationen, fachpraktischen Prifungen etc.). Die jeweils verantwortlichen
Prifenden kénnen auf Grundlage der jeweiligen Facherspezifischen Bestimmungen und
mit Zustimmung des jeweils zustdndigen Prifungsausschusses andere geeignete
Prifungsformen festlegen. Prifungen kénnen in Form von Einzelleistungen oder
Gruppenleistungen abgelegt werden. Lehrveranstaltungen/Prifungen in
Wahlpflichtbereichen kénnen im Einvernehmen von Priifenden mit den Studierenden auch
in englischer Sprache angeboten werden. Die Entscheidung der Dozierenden, eine
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(5)

(7)

Veranstaltung/Prifungen in englischer Sprache anzubieten, wird mindestens zwei
Wochen vor Beginn der Veranstaltung in geeigneter Weise bekannt gegeben.

Art, Form und Umfang der Prifungen sowie die jeweils zugelassenen Hilfsmittel sind in
den Modulbeschreibungen der Modulhandbiicher festgelegt oder werden von der*dem
Prifenden jeweils spatestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekannt
gemacht. Auf Antrag Uber den Prifungsausschuss kann in begriindeten Fallen fir einen
begrenzten Zeitraum von der urspringlich in den Modulbeschreibungen des
Modulhandbuchs vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden.

Zu jeder Prifung ist eine Anmeldung bis spatestens zwei Wochen vor dem Beginn der
jeweiligen Prufung erforderlich. Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen
betragen. Eine Abmeldung ohne Angabe von Griinden ist bei miindlichen Priifungen bis zu
einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prifung, bei schriftlichen Prifungen bis zu
einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prifung méglich. Die*Der Studierende gilt dann
als nicht zu der Prifung angemeldet. Je nach Schulform und je nach gewahltem Fach,
Lernbereich bzw. gewahlter beruflichen oder sonderpadagogischen Fachrichtung kdnnen
hiervon abweichende Regelungen gelten.

Die Termine fir schriftliche Prifungen werden von der*dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses festgelegt und sind so friih wie méglich, in der Regel vier Wochen
vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeitrdume fiir miindliche Prifungen
werden mindestens vier Wochen vor dem frithesten Priifungstermin bekannt gegeben. Die
individuellen Termine werden eine Woche vor der Priifung bekannt gegeben.

Prifungsleistungen in schriftlichen oder mindlichen Prifungen, mit denen ein
Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprifungen, bei deren endglltigem
Nichtbestehen keine Ausgleichsmdglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei
Prifendenim Sinne des § 18 zu bewerten. Darliber hinaus sind miindliche Prifungen stets
von mehreren Prifenden oder von einem*einer Prifer*in in Gegenwart einer*eines
sachkundigen Beisitzerin*Beisitzers abzunehmen. Die Bewertung der schriftlichen
Prifungsleistungen ist den Studierenden nach spéatestens 8 Wochen bekannt zu geben,
wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind. § 25 Absatz 4 bleibt
unberihrt.

Fir schriftliche Priifungen ist eine Bearbeitungszeit von mindestens 50 Minuten und
maximal vier Stunden Dauer, fir miindliche Prifungen eine Dauer von mindestens 30 und
maximal 45 Minuten pro Studierender*Studierendem vorzusehen. Bei Gruppenprifungen
verlangert sich die Prifungszeit entsprechend.

Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgefihrt und sind nicht &ffentlich.
Klausurarbeiten kdénnen ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgefihrt
werden. Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die
Prifungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen
vermittelten Inhalte und erforderlichen Kenntnisse abgestellt sind und zuverlassige
Prifungsergebnisse ermdéglichen. Bei Klausurarbeiten, die im Antwort-Wahl-Verfahren
durchgefiihrt werden und von zwei Prifenden zu bewerten sind, werden die
Prifungsfragen von beiden Prifenden gemeinsam erarbeitet. Bei der Aufstellung von
Prifungsfragen ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Bei
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einer ganz Uberwiegend im Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringenden Prifungsleistung
sind von den Priifenden mindestens vierzehn Tage vor dem Beginn des Anmeldezeitraums
die Bewertungskriterien bekanntzugeben.

(9) Bei mindlichen Priifungsleistungen sind die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse
der Prifungin den einzelnen Fachern in einem Protokoll festzuhalten. Wird eine miindliche
Prifung vor einem*einer Priifer*in abgelegt, hat dieser*diese vor der Festsetzung der Note
gemaf § 23 Absatz 1 den*die Beisitzer*in zu horen. Wird eine miindliche Prifung vor zwei
Prifenden abgelegt, legt jeder*jede Prifer*in eine Einzelnote fir die mindliche
Prifungsleistung geméafB § 23Absatz 1 fest. Die Noten der miindlichen Prifungsleistung
werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 23 Absatz
7 ermittelt. Das Ergebnis der Prifung ist den Studierenden im Anschluss an die miindliche
Prifung bekannt zu geben. Studierende, die sich in einem spéateren Prifungszeitraum der
gleichen Prifung unterziehen wollen, werden nach Maf3igabe der raumlichen Verhéltnisse
als Zuhdrer*innen zugelassen, es sei denn, die*der zu priifende Studierende widerspricht.
Die Zulassung der Zuhérer*innen erstreckt sich nicht auf die Beratung und die
Bekanntgabe des Prifungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder Stdérung der
Prifung durch die Zuhérer*innen kénnen diese Personen von dem*der Prifer*in als
Zuhorer*in ausgeschlossen werden.

(10) In den einzelnen Lehrveranstaltungen innerhalb eines Moduls kénnen Studienleistungen
verlangt werden. Das erfolgreiche Bestehen aller in einem Modul geforderten
Studienleistungen ist Voraussetzung fir die Teilnahme an der Modulpriifung. Die
Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Umfang deutlich unterhalb der
Anforderungen einer Modulpriifung. Soweit die Art und/oder die Form, in der eine
Studienleistung fir ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Féacherspezifischen
Bestimmungen und/oder den Modulbeschreibungen des jeweiligen Modulhandbuchs
definiertist, wird sie von der*dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt
gemacht. Studienleistungen kdnnen benotet oder mit bestanden bzw. nicht bestanden
bewertet werden. § 23 Absatz 4 b) findet keine Anwendung. Die Noten der
Studienleistungen gehen nicht in die Berechnung der Modulnote ein. Die
Facherspezifischen Bestimmungen kénnen daruber hinaus freiwillige
semesterbegleitende Studienleistungen vorsehen, die bei der Festsetzung der Modulnote
entsprechend berticksichtigt werden kdnnen. Die Einzelheiten ergeben sich aus den
jeweiligen Facherspezifischen Bestimmungen.

(11) Die Pflicht zur regelmafligen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen
werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht werden
kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche Gebot
der VerhaltnisméaBigkeit zu beachten. Uber die Anwesenheitspflicht wird entweder auf der
Grundlage eines diesbeziiglichen Votums des Studienbeirates oder auf der Grundlage
einer Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultéatsrates entschieden. Die Anwesenheitspflicht ist
in der Modulbeschreibung im jeweiligen Modulhandbuch auszuweisen. Die genaue
Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeigneter Form zu
Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(12) Priafungsverfahren beriicksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege und Erziehung von
Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsférderungsgesetz, die Pflege
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der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners
oder einer*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwagerten, soweit
diese*dieser pflegebediirftig ist.

§14
Nachteilsausgleich

Machen Studierende durch é&rztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen langer
andauernder oder standiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage
sind, eine Prifungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder
Frist zu erbringen, so legt die*der Vorsitzende des Prifungsausschusses fest, in welcher
anderen Form, Dauer oder Frist die Prifungsleistung erbracht wird. Dies gilt auch fir den
Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin kénnen Abweichungen im Hinblick auf
die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die
Voraussetzungen fir die Wiederholung von Prifungsleistungen vorgesehen werden. Er soll
sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer
Anderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des
Studiums abzuleistenden Priifungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die zustandige Person
oder Stelle fir Fragen zu Belangen behinderter Studierender beteiligt (z. B. Bereich
»Behinderung und Studium® innerhalb des Zentrums fir Hochschulbildung an der
Technischen Universitat Dortmund).

Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prifungsausschuss einzelfallbezogen
gewdahrt und ist bei der Zentralen Prifungsverwaltung einzureichen.

§15
Mutterschutz

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen des
Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 2a HG NRW.

(1)

(2)

(3)

(4)

§16
Wiederholung von Priifungen, Bestehen der Masterpriifung, endgiiltiges Nichtbestehen

Prifungen kénnen, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten,
zweimal wiederholt werden. Die Facherspezifischen Bestimmungen kdnnen dariber
hinaus die Méglichkeit einer miindlichen Erganzungsprifung oder einer einmaligen dritten
Wiederholungspriufung vorsehen. Die Masterarbeit kann einmal wiederholt werden.
Bestandene Prifungen kdnnen nicht wiederholt werden.

Die Masterprifung ist bestanden, wenn samtliche 120 Leistungspunkte aus den
studienbegleitenden Prufungen, der Ableistung des Praxissemesters und fir die
Masterarbeit erworben wurden.

Die Masterprufung ist endgultig nicht bestanden, wenn

a) die Masterarbeit nach einmaliger Wiederholung endgiiltig nicht bestanden ist oder als
nicht bestanden gilt oder

b) der*die Kandidat*in ein Pflichtmodul endgiltig nicht bestanden hat.

Ist die Masterprifung endgiltig nicht bestanden oder gilt eine Prifung als endgiltig nicht
bestanden, so erteilt die*der Vorsitzende des Prifungsausschusses der*dem
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(2)

(4)

Kandidatin*Kandidaten hierlber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der*dem Kandidatin*Kandidaten
eine Bescheinigung lUber die erfolgreich abgelegten Prifungen ausgestellt; aufgenommen
wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht fur die Vorlage an einer anderen
Hochschule gilt.

§17
Priifungsausschuss

Fir die Organisation der Prifungen und die durch diese Prifungsordnung zugewiesenen
Aufgaben bilden die Fakultédten Prifungsausschisse fir die Facher.

Ein Prufungsausschuss geméf Absatz 1 besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier
Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen, einem Mitglied aus der Gruppe der
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen sowie zwei Mitgliedern aus der Gruppe der
Studierenden. Die Mitglieder werden von dem Fakultatsrat bzw. den Fakultatsraten nach
Gruppen getrennt fur zwei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden fir ein
Jahr gewahlt. Der Prifungsausschuss wahlt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der
Hochschullehrer*innen die*den Vorsitzende*n sowie die*den stellvertretende*n
Vorsitzende*n. Fur die Mitglieder des Prifungsausschusses mit Ausnahme der*des
Vorsitzenden und deren*dessen Stellvertreter*in werden von dem Fakultatsrat bzw. den
Fakultatsraten Vertreter*innen gewahlt. Wiederwahl ist zuldssig. Wird die Wahl des
Prifungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach Amtsantritt fir ungultig erklart, so
berihrt dies nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschliisse und
Amtshandlungen.

Der Priifungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prifungsordnung
eingehalten werden und sorgt fiir die ordnungsgemafe Durchfihrung der Prifungen. Er ist
insbesondere zustdndig fur die Entscheidung uber Widerspriche gegen im
Prifungsverfahren getroffene Entscheidungen und fir die Abstimmung von
fakultatsubergreifenden Frage- und Problemstellungen. Dariiber hinaus hat der
Prifungsausschuss dem Fakultatsrat bzw. den Fakultatsraten regelmafig, mindestens
einmal im Jahr, Gber die Entwicklung der Prifungen und Studienzeiten zu berichten. Er
gibt Anregungen zur Reform der Prifungsordnung und der Studienpléane. Der
Prifungsausschuss kann die Erledigung folgender Aufgaben auf die*den Vorsitzende*n
Ubertragen: Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen, Beschwerden, Bestellung der
Prifenden. Entscheidungen tber Widerspriiche und die Berichtspflicht gegenliber dem
Fakultatsrat bzw. den Fakultatsraten kénnen nicht auf die*den Vorsitzende*n des
Prifungsausschusses Ubertragen werden.

Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder
deren*dessen Vertreter*in und einem weiteren Mitglied aus der Gruppe der
Hochschullehrer*innen mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend
sind. Der Prifungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme der*des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an
padagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten
insbesondere die Beurteilung, die Anerkennung von Prifungsleistungen, die Festlegung
von Prifungsaufgaben und die Bestellung der Priifenden sowie der Beisitzenden.
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(5) Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Priifungen
beizuwohnen.

(6) Die Sitzungen des Prifungsausschusses sind nicht &ffentlich. Die Mitglieder des
Prifungsausschusses, einschlieBlich ihrer Vertreter*innen, die Prifenden sowie die
Beisitzenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen
Dienst stehen, sind sie durch die*den Vorsitzende*n des Priifungsausschusses zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Die Prufungsausschisse verantworten Prifungen und Prifungsverfahren fir die Module
der Facher. Die jeweilige Zustandigkeit obliegt dem Fach, das die Modulprifung anbietet.

(8) Der Prufungsausschuss kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben der Verwaltungshilfe
der Zentralen Prifungsverwaltung der Technischen Universitéat Dortmund bedienen.

§18
Priifende, Beisitzende

(1) Der Prifungsausschuss bestellt die Prifenden und die Beisitzenden gemafl den
gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses Ubertragen. Zu Prifenden dirfen an der Hochschule Lehrende der
beteiligten Fakultaten der Technischen Universitdt Dortmund sowie weitere
prifungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt werden. Zu
Beisitzenden darf bestellt werden, wer selbst mindestens die durch die Prifung
festzustellende oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat.

(2) Die Prufenden sind in ihrer Prifungstéatigkeit unabhangig.

(3) Die Kandidat*innen kénnen fir die Masterarbeit (Thesis) eine*n Priifende*n vorschlagen
(§ 25 Absatz 2). Auf die Vorschlage soll nach Méglichkeit Riicksicht genommen werden. Die
Vorschlage begriinden jedoch keinen Rechtsanspruch.

§19
Anerkennung von Prifungsleistungen, Einstufung in héhere Fachsemester

Fir die Anerkennung von Prifungsleistungen und die Einstufung in héhere Fachsemester
findet die jeweils giiltige Ordnung Uber die Anerkennung von Prifungsleistungen fur alle
Bachelor- und Masterstudiengange an der Technischen Universitat Dortmund Anwendung.

§ 20
Versdumnis, Rucktritt, Tduschung, Ordnungsverstof3

(1) Eine Prifung gilt als mit ,,nicht ausreichend“ (5,0) oder ,nicht bestanden bewertet, wenn
der*die Kandidat*in zu einem Prifungstermin ohne triftige Griinde nicht erscheint oder
wenn er*sie nach Beginn der Prifung ohne triftige Griinde von der Prifung zuricktritt.
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prifungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen
Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Die fir den Rucktritt oder das Versdumnis geltend gemachten Griinde miissen dem
Prifungsausschuss unverziglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem
Kandidatin*Kandidaten uberwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines
deutschsprachigen éarztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der*des
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(5)

(1)

(2)

Kandidatin*Kandidaten muss das &rztliche Attest die Prifungsunféhigkeit belegen. Bei
dem nachtréglichen Rucktritt von einer abgelegten Prifung muss aus dem éarztlichen
Attest hervorgehen, dass die bei der Prifung gegebene Leistungsbeeintrachtigung fir
die*den Studierende*n aus gesundheitlichen Grinden nicht erkennbar war und
vernlnftigerweise kein Anlass bestand die Leistungsfahigkeit in Zweifel zu ziehen.
Erkennt der Prifungsausschuss die Griinde fur den Ricktritt oder das Versdumnis nicht
an, wird dies der*dem Kandidatin*Kandidaten schriftlich mitgeteilt.

Wird eine Prifungsleistung durch Tauschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel,
Ubernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst,
gilt diese Prifung als mit ,nicht ausreichend (5,0) oder ,,nicht bestanden“ bewertet. Dies
gilt ebenfalls fur den Versuch der Tauschung. Wird wahrend einer Prifung ein
Tauschungsversuch oder eine Tauschung im Sinne von Satz 1 durch die*den
Aufsichtsfuhrende*n festgestellt, protokolliert diese*dieser den Tauschungsversuch bzw.
die Tauschung. Die Entscheidung, ob ein Tauschungsversuch oder eine
Tauschungshandlung vorliegt und damit die Priifung als mit ,,nicht ausreichend“ (5,0) oder
»nicht bestanden“ bewertet gilt, trifft der*die jeweilige Prifer*in. Ein*e Kandidat*in,
der*die den ordnungsgemafien Ablauf der Prifung stért, kann von dem*der Prifer*in oder
der*dem Aufsichtsfiihrenden in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung der
Prifung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prifung als mit ,,nicht
ausreichend“ (5,0) oder ,nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Grinde fir die
Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Féllen von Tauschung
oder Stoérung kann der Prifungsausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der
Erbringung weiterer Priifungsleistungen ausschlieen.

Der Prifungsausschuss kann von der*dem Kandidatin*Kandidaten bei Modulpriifungen
eine schriftliche Erklarung verlangen, dass sie*er die Arbeit — bei einer Gruppenarbeit
einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit — selbststandig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wértliche und
sinngemafe Zitate kenntlich gemacht hat, § 24 Absatz 11 bleibt unberihrt.

Der*Die Kandidat*in kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass
Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prifungsausschuss uberprift werden. Belastende
Entscheidungen sind der*dem Kandidatin*Kandidaten unverziglich schriftlich
mitzuteilen, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der
Entscheidung ist der*dem Kandidatin*Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehér zu
geben.

Il. Masterprifung

§21
Zulassung zur Masterprifung

Mit der Einschreibung in einen Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen
Universitat Dortmund oder der Zulassung als Zweithdrer*in geméaf3 § 52 Absatz 2 HG gilt
eine*ein Studierende*r als zu den Prifungen dieses Studiengangs zugelassen, es sei
denn, die Einschreibung bzw. Zulassung ist gemaf3 Absatz 2 zu versagen.

Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn
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1. der*die Kandidat*in die in den jeweiligen Facherspezifischen Bestimmungen
festgelegten besonderen Zugangsvoraussetzungen nicht erfillt oder

2. der*die Kandidat*in eine nach dieser Prifungsordnung erforderliche Prifung in dem
gewahlten Fach- oder Lehramtsstudium an der Technischen Universitat Dortmund
oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem eine erhebliche inhaltliche Ndhe
aufweist, endgultig nicht bestanden hat oder

3. der*dem Kandidatin*Kandidaten nach abgelegter Prifung in einem der vorgenannten
Studiengange aufgrund einer anschlieBenden Anfechtung des Priifungsbescheides
eine bestands- und rechtskraftige Entscheidung lber das endglltige Nichtbestehen
noch nicht vorliegt.

§ 22
Masterprifung

Die Masterprifung setzt sich zusammen aus studienbegleitenden Prifungen, der Masterarbeit
und der Praxisphase, in denen insgesamt 120 Leistungspunkte zu erwerben sind. Das
Masterstudium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die erforderlichen Module bestanden
wurden und die Masterarbeit mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet wurde. Die ndhere
Aufteilung ergibt sich aus §§ 7 bis 11.

§ 23
Bewertung der studienbegleitenden Priifungsleistungen, Erwerb von Leistungspunkten,
Bildung von Noten

(1) Die Noten fur die einzelnen Prifungsleistungen werden von den jeweiligen Prifenden
festgesetzt. Flr die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1

sehr gut

eine hervorragende Leistung
2 = gut = eine Leistung, die erheblich lGber den

durchschnittlichen Anforderungen liegt

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen
Anforderungen entspricht

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den
Anforderungen geniigt

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den

Anforderungen nicht mehr geniigt

Zur differenzierten Betrachtung der studienbegleitenden Prifungen konnen die Noten um
0,3 verringert oder erhéht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei
ausgeschlossen.

(2) InAbsprache mit dem Prifungsausschuss kénnen bei Priifungsleistungen, die nicht in der
Gesamtnote berlcksichtigt werden, die Prifungsleistungen entweder nach dem
Notenmafstab gemafl Absatz 1 oder nach folgendem vereinfachten Maf3stab bewertet
werden:

bestanden = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genlgt
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(3)

(5)

(8)

(9)

nicht bestanden = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel
den Anforderungen nicht mehr geniigt.

Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn
das Modul mit mindestens ,,ausreichend” (4,0) oder bestanden bewertet worden ist.

Eine Klausur, welche ausschliefilich im Antwort-Wahl-Verfahren durchgefiihrt wurde, gilt
als bestanden, wenn

a) 60% der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22% die durchschnittliche
Prufungsleistung der Kandidat*innen unterschreitet, die an der Prifung
teilgenommen haben.

Hat der*die Kandidat*in die Mindestpunktzahl gemaf3 Absatz 3 erreicht und damit die
Prifung bestanden, so lautet die Note wie folgt:

1 = sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75%

2 = gut, falls sie bzw. er mindestens 50% aber weniger als 75%

3 = befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25% aber weniger als 50%

4 = ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25%

der Uber die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht hat.

Wird eine Klausur nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgefiihrt, so werden die
Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absétzen 4 und 5 bewertet. Die Ubrigen
Aufgaben werden nach dem fiir sie Uiblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Bewertungen
wird die Note der Klausur ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu erreichenden
Gesamtpunktzahlen beriicksichtigt werden. Absatz 7 gilt entsprechend.

Die Modulnoten lauten in Worten:

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

bei einem Durchschnittswert tiber 1,5 bis 2,5 = gut

bei einem Durchschnittswert tber 2,5 bis 3,5 = befriedigend
bei einem Durchschnittswert tGiber 3,5 bis 4,0 = ausreichend
bei einem Durchschnittswert Giber 4,0 = nicht ausreichend.

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma
berlcksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen.

Werden mehr Module abgeschlossen als nach den entsprechenden Facherspezifischen
Bestimmungen gefordert, so sind unter Beachtung der nach dieser Prifungsordnung
festgelegten Mindesterfordernisse die Module mit den schlechtesten Noten fir die
Fachnote nicht zu bertcksichtigen. Bei gleichen Noten sind die spater absolvierten
Module nicht zu berlcksichtigen. Eine andere Beriicksichtigung ist auf Antrag der*des
Kandidatin*Kandidaten méglich.

Die Fachnote flur die jeweiligen Lernbereiche, Unterrichtsfacher, beruflichen
Fachrichtungen, sonderpadagogischen Fachrichtungen und far die
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Bildungswissenschaften errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der gemaf3 § 23
Absatz 7 gebildeten Modulnoten des jeweiligen Faches, wobei die einzelnen Modulnoten
mit der jeweiligen Zahl von Leistungspunkten gewichtet werden. Die Noten der Theorie-
Praxis-Module gehen in den Lehramtern fir Haupt-, Real- und Gesamtschulen, fir
Gymnasien und Gesamtschulen, an Berufskollegs mit drei Leistungspunkten gewichtet in
die jeweilige Fachnote ein. Im Lehramt an Grundschulen gehen die Noten der Theorie-
Praxis-Module in den Lernbereichen | und Il mit finf Leistungspunkten gewichtet und im
Lernbereich Ill / Unterrichtsfach und im Bereich Bildungswissenschaften mit drei
Leistungspunkten gewichtet in die jeweilige Fachnote ein. Im Lehramt fir
sonderpadagogische Férderung gehen die Noten der Theorie-Praxis-Module in den
Unterrichtsfachern und sonderpadagogischen Fachrichtungen mit drei Leistungspunkten
gewichtetin die jeweilige Fachnote ein; im Bereich Bildungswissenschaften ergibt sich die
Fachnote aus der Note des Theorie-Praxis-Moduls, wobei die Note mit sechs
Leistungspunkten gewichtet wird. Absatz 7 gilt entsprechend.

(10) Die Note des Praxissemesters ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der
Theorie-Praxis-Module. Absatz 7 gilt entsprechend.

(11) Die Gesamtnote der Masterprifung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der
Fachnoten geméaB Absatz 9 einschlieBlich der Bildungswissenschaften, der Note der
Masterarbeit und der Note des Praxissemesters. Die einzelnen Noten werden mit der
jeweiligen Gesamtzahl der Leistungspunkte des jeweiligen Faches bzw. der Masterarbeit
gewichtet, die Note des Praxissemesters geht mit dem Gewicht von 12 Leistungspunkten
in die Gesamtnote ein. Absatz 7 gilt entsprechend.

(12) Die Fachnoten werden zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer
System (ECTS) ausgewiesen. Darliber hinaus kénnen ECTS-Grade fiir alle benoteten
Prifungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des
jeweiligen Prifungsausschusses erforderlich.

(13) Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen:

A= in der Regel die besten ca. 10% der erfolgreichen Studierenden;

B= in der Regel die ndchsten ca. 25% der erfolgreichen Studierenden;
C= in der Regel die ndchsten ca. 30% der erfolgreichen Studierenden;
D= in der Regel die ndchsten ca. 25% der erfolgreichen Studierenden;
E= in der Regel die nachsten ca. 10% der erfolgreichen Studierenden.

Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsétzlich durch einen Vergleich der Kohorten der
letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugsgruppe
aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der Bildung der
ECTS-Grade grundsatzlich nicht berlicksichtigt werden. Solange keine statistischen
Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfigung stehen, werden keine
ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Griinden der rechtssicheren Vergabe kann durch Beschluss
des Prifungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet werden.
Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusammensetzung
der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren.
Daruber hinaus kann in sachlich begrindeten Fallen eine andere Zusammensetzung der
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(5)

(6)

(7)

Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des jeweiligen
Prifungsausschusses erforderlich.

§ 24
Masterarbeit (Thesis)

In den Facherspezifischen Bestimmungen ist festzulegen, welche Leistungen vor
Anmeldung der Masterarbeit erbracht werden missen.

Studierende des Lehramtsmasterstudiengangs fiir ein Lehramt an Gymnasien und
Gesamtschulen missen dariber hinaus vor der Anmeldung der Masterarbeit folgende
Sprachkenntnisse nachweisen:

a) Studierende mitdem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre Kenntnisse in Latein
auf dem Niveau eines Kleinen Latinums, zuséatzlich werden Kenntnisse in Griechisch
und Hebraisch empfohlen,

b) Studierende mit dem Unterrichtsfach Philosophie Kenntnisse in Latein auf dem
Niveau eines Kleinen Latinums oder das Graecum,

c) Studierende mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre das Graecum
sowie Kenntnisse in Latein auf dem Niveau eines Kleinen Latinums oder das
Hebraicum.

Auf Antrag an den Prifungsausschuss kann in Ausnahmeféllen von der Erforderlichkeit
des Nachweises fir die Anmeldung zur Masterarbeit abgewichen werden.

Durch die Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte erworben. Die Facher kénnen in den
Facherspezifischen Bestimmungen regeln, dass zur Masterarbeit im Rahmen dieser
20 Leistungspunkte ein Kolloquium oder eine begleitende Lehrveranstaltung angeboten
wird.

Die Masterarbeit soll zeigen, dass der*die Kandidat*in in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist ein Problem selbstandig nach wissenschaftlichen bzw. kiinstlerischen
Methoden zu bearbeiten. Die Masterarbeit kann je nach Lehramtsstudiengang entweder
in einem Unterrichtsfach, in einem Lernbereich, einer beruflichen Fachrichtung, einer
sonderpadagogischen Fachrichtung oder in den Bildungswissenschaften angefertigt
werden. Der*Die Kandidat*in kann Vorschlage fiir das Thema der Arbeit machen. Die
Ausgabe des Themas erfolgt liber die*den Vorsitzende*n des Priifungsausschusses; der
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen.

In dem Lehramt an Berufskollegs kann das Thema der Masterarbeit erst ausgegeben
werden, wenn der*die Kandidat*in eine fachpraktische Tatigkeit von mindestens
6 Monaten nachweist.

Die Prufungen und die Masterarbeit kdnnen im Einvernehmen zwischen Betreuer*in und
Kandidat*in auch in englischer Sprache erbracht werden.

Die Masterarbeit kann von jedem*jeder Hochschullehrer*in und jeder*jedem Habilitierten
des Faches, die*der in Forschung und Lehre tatig ist, ausgegeben und betreut werden.
Andere Wissenschaftler*innen, die die Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG erfillen,
kédnnen mit Zustimmung des Priifungsausschusses zu Betreuenden bestellt werden.
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(8)

Kann ein*e Kandidat*in keine*n Betreuer*in benennen, sorgt die*der Vorsitzende des
Prifungsausschusses dafiir, dass der*die Kandidat*in ein Thema fir die Masterarbeit und
eine*n Betreuer*in erhalt.

Die Masterarbeit ist stets eigensténdig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schlief3t jedoch
nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe bearbeitet
wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prifungsleistung zu bewertende
Beitrag der*des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und
bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 2 erfullt.

(10) Die Bearbeitungszeit flr die Masterarbeit betragt 15 Wochen und beginnt mit der Ausgabe

des Themas. Auf Antrag der*des Betreuenden an den Prifungsausschuss kann die
Bearbeitungszeit bei einer empirischen oder kiinstlerischen Masterarbeit um bis zu 4
Wochen verlangert werden. Das Thema und die Aufgabenstellung missen so beschaffen
sein, dass die Arbeit innerhalb dieser Frist abgeschlossen werden kann. Auf begriindeten
Antrag  der*des  Kandidatin*Kandidaten = kann  die*der  Vorsitzende des
Prifungsausschusses im Einvernehmen mit der*dem Betreuenden ausnahmsweise eine
Verlangerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen gewdahren. Ein
Verlangerungsantrag ist spatestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den
Prifungsausschuss zu stellen. Im Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um
maximal die Halfte der Bearbeitungszeit verlangert werden. Dazu ist die Vorlage eines
arztlichen Attests, erforderlich. Die Verlangerung entspricht der Krankheitszeit.
Uberschreitet die Krankheitsdauer die Halfte der Bearbeitungszeit, wird der*dem
Kandidatin*Kandidaten ein neues Thema ohne Anerkennung eines Prifungsversuchs
gestellt.

(11) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vierzehn Tage

zuriuckgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht begonnen.

(12) Der Umfang der Masterarbeit ist in den Facherspezifischen Bestimmungen geregelt.

(13) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der*die Kandidat*in an Eides statt zu versichern,

(1)

dass sie*er die Arbeit selbststandig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wértliche und sinngeméafle Zitate kenntlich gemacht
hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveréffentlichte Beitrage aufzunehmen. Fir die
eidesstattliche Versicherung st ein einheitlicher Vordruck der Zentralen
Prifungsverwaltung zu verwenden und bei Abgabe der Masterarbeit als fester Bestandteil
der Masterarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend des digitalen
Abgabeverfahrens gemaf3 § 25 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit als eine Datei
hochzuladen.

25
Abgabe und Bewer§tung der Masterarbeit
Fir die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe von
Abschlussarbeiten (Bachelor/Master) der Technischen Universitat Dortmund in der jeweils
geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten
beziehungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Griinden nicht tauglich
ist und/oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine
Veroffentlichung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten
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(3)

(4)

(2)

(1)

ausschlieflt, findet durch Entscheidung des Priifungsausschusses das bisherige analoge
Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten geméaf3 Absatz 2 Anwendung.

Beim anlogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemaf beim Prifungsausschuss — soweit
in den Facherspezifischen Bestimmungen nichts Anderes geregelt ist — schriftlich in
zweifacher gebundener Ausfertigung und zusétzlich in einer fir ein Softwareprodukt zur
Plagiatserkennung  verwendbaren elektronischen  Fassung abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Posteinlieferung gilt das Datum des
Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht fristgemaf3 abgeliefert, gilt sie als mit ,,nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet.

Die Masterarbeit ist von zwei Priifenden zu begutachten und zu bewerten. Eine*r der
Prifenden soll die*der Betreuende der Arbeit sein. Die*Der zweite Priifende wird von
der*dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses bestimmt. Die einzelne Bewertung ist
entsprechend § 23 vorzunehmen und schriftlich zu begrinden.

Die Note der Masterarbeit gema3 § 23 wird aus dem arithmetischen Mittel der
Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 betrégt. Betréagt die
Differenz mehr als 2,0 oder bewertet nur ein*e Priifer*in die Masterarbeit mit mindestens
sausreichend“ (4,0), so wird vom Prifungsausschuss ein*e dritte*r Prifer*in zur
Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Masterarbeit aus
dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann
jedoch nur dann als ,,ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens
zwei Noten ,ausreichend” oder besser sind. § 23 Absatz 7 gilt entsprechend.

Die Bewertung der Masterarbeit ist der*dem Kandidatin*Kandidaten spatestens 3 Monate
nach der Abgabe mitzuteilen.

§ 26
Zusatzqualifikationen

Studierende kdnnen vor dem Bestehen bzw. dem endgiltigen Nichtbestehen der
Masterpriufung in den Fachern, in denen sie eingeschrieben sind, in weiteren als den
vorgeschriebenen Modulen Prifungsleistungen erbringen. Mit diesen Prifungsleistungen
kdénnen keine Leistungspunkte erworben werden.

Zusatzqualifikationen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.
Die Bewertung der Prifungsleistungen wird auf Antrag der Kandidaten*innen in das
Transcript of Records aufgenommen.

§ 27
Zeugnis, Bescheinigungen fiir einen Hochschulwechsel

Uber die bestandene Masterpriifung erhalten die Kandidaten*innen in der Regel
spéatestensvier Wochen nach der Bewertung der letzten Priifungsleistung ein Zeugnis. Das
Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Prifungsleistung erbracht wurde. In
das Zeugnis sind aufzunehmen:

— die Gesamtnote der Masterprifung einschlieBBlich des ECTS-Grades nach § 23
Absatz 13 sowie das Thema und die Note der Masterarbeit,
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(3)

(6)

(2)

— die studierten Unterrichtsfacher, Lernbereiche, beruflichen Fachrichtungen und
sonderpadagogischen Fachrichtungen einschlief3lich der jeweiligen Fachnoten,

— der Bereich Bildungswissenschaften einschliefllich der Fachnote,
— das Praxissemester,

— die Noten der fachpraktischen Prifungen in den Unterrichtsfachern Kunst, Musik und
Sport.

Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefligt. Es beschreibt insbesondere die
wesentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die
mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das
Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weiteren
wird dem Zeugnis eine Ubersicht (iber die erbrachten Leistungen beigefiigt (Transcript of
Records).

Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidaten*innen zusétzliche
Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegangen sind.
Daruber hinaus kénnen im Rahmen des Studiums absolvierte freiwillige Praktika, die auf
Antrag tber den Prifungsausschuss genehmigt wurden und die einen inhaltlichen und
fachlichen Zusammenhang zu dem gewahlten Studiengang aufweisen, mit aufgenommen
werden. Auf Antrag und in Absprache mit dem Prifungsausschuss wird den
Kandidaten*innen eine englischsprachige Ubersetzung des Transcript of Records
ausgestellt.

Auf Antrag der Kandidaten*innen wird auch vor Abschluss der Masterprifung eine
Bescheinigung liber die bereits erbrachten Prifungsleistungen (Notenbescheinigung)
erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbenen
Leistungspunkten und Prifungsleistungen und den Noten nach § 23 Absatz 1 enthalt.

Das Zeugnis wird von der*dem Vorsitzenden des zustdndigen Prifungsausschusses
unterschrieben und mit dem Siegel der jeweiligen Fakultat versehen. Zustandig ist der
Prifungsausschuss des Faches, in dem die Masterarbeit geschrieben wird.

Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidaten*innen in
Absprache mit dem =zustandigen Prifungsausschuss auch in englischer Sprache
ausgestellt.

§28
Masterurkunde
Den Kandidaten*innen wird eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses in
deutscher Sprache sowie in englischsprachiger Ubersetzung ausgehéndigt. Darin wird die
Verleihung des Mastergrades geméaf3 § 4 beurkundet. § 27 Absatz 5 gilt entsprechend.

Die Masterurkunde wird von dem*der Dekan*in der Fakultat, in der die Masterarbeit
angefertigt wurde, und der*dem Vorsitzenden des zustdndigen Prifungsausschusses
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultat versehen.
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(4)

(1)

(2)

M. Schlussbestimmungen

§29
Ungiiltigkeit von Prifungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades

Hat der*die Kandidat*in bei einer Priifung getduscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prifungsausschuss nachtraglich die
Noten fur diejenigen Prifungsleistungen, bei deren Erbringung der*die Kandidat*in
getduscht hat, entsprechend berichtigen und die Prifung ganz oder teilweise flr nicht
bestanden erkléren.

Waren die Voraussetzungen fir die Zulassung zu einer Prifung nicht erfiillt, ohne dass
der*die Kandidat*in hierliber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der
Aushéndigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Prifung geheilt. Hat der*die Kandidat*in die Zulassung vorséatzlich zu Unrecht erwirkt,
entscheidet der Prifungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
fur das Land Nordrhein-Westfalen tber die Rechtsfolgen.

Vor einer Entscheidung geméaf3 Absatz 1 und 2 ist der*dem Betroffenen Gelegenheit zur
miindlichen oder schriftlichen AuBerung zu geben.

Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige
Prifungszeugnis einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fiinf Jahren nach
Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen.

Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachtraglich
herausstellt, dass er durch Tauschung erworben worden ist oder wenn wesentliche
Voraussetzungen fiir die Verleihung irrtiimlich als gegeben angesehen worden sind. Uber
die Aberkennung entscheidet der Fakultatsrat der Fakultat, in der die Masterarbeit
angefertigt wurde, vgl. § 28 Absatz 2.

§ 30
Einsicht in die Priifungsunterlagen

Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewahrt. Im Rahmen der
Einsichtnahme kdnnen Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen gefertigt
werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur sind nur fir
den personlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zuldssig. Insbesondere ist
die Veroffentlichung, Vervielfaltigung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die
Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstdf3en ist mit erheblichen rechtlichen
Konsequenzen zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Priifenden
festgelegt und spéatestens mit der Bekanntgabe der Priifungsergebnisse durch Aushang
bekannt gegeben. Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prifungsleistungen
wird den Studierenden auf Antrag gewahrt. Der Antrag ist binnen eines Monats an die*den
Vorsitzende*n des Prifungsausschusses zu stellen.

Die Einsichtin die auf die jeweiligen Prifungen bezogenen Gutachten der Priifenden sowie
in die Prifungsprotokolle der mundlichen Prifungen wird den Studierenden auf Antrag
gewdhrt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prifungsergebnisses
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(3)

(4)

(6)

(7)

bei der*dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses zu stellen. Die*Der Vorsitzende des
Prifungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 31
Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Verdffentlichung

Diese Prifungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universitat
Dortmund verdéffentlicht und tritt am Tage nach ihrer Verkiindung in Kraft.

Diese Prifungsordnung  gilt  fir alle  Studierenden, die in einen
Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universitdt Dortmund eingeschrieben
sind.

Die in § 8 Absatz 2 S. 1 und § 9 Absatz 2 S. 1 fiir das Fach Sozialwissenschaften
vorgenommenen Anderungen gelten fiir alle Studierenden, die in einen
Lehramtsmasterstudiengang fir ein Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und
Gesamtschulen oder ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen
Universitat Dortmund eingeschrieben worden sind.

Die Kombinationsmoéglichkeiten die durch § 9 Absatz2 S. 5und § 10 Absatz 2 S. 5 gedndert
oder an bestimmte Voraussetzungen gebunden wurden, gelten fur alle Studierenden, die
zum Wintersemester 2022/2023 erstmalig in einen Lehramtsmasterstudiengang fir ein
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder ein Lehramt an Berufskollegs an der
Technischen Universitat Dortmund eingeschrieben worden sind. Ab dem Wintersemester
2030/2031 gelten diese Kombinationsmdoglichkeiten in ihrer aktuellen Fassung fir alle
Studierenden, die in einen Lehramtsmasterstudiengang fiir ein Lehramt an Gymnasien
und Gesamtschulen oder ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universitat
Dortmund eingeschrieben worden sind.

§ 10 Absatz 2 Satz 4 gilt ausschlieB3lich fur alle Studierenden, die ab dem Wintersemester
2014/2015 erstmalig in den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universitat
Dortmund eingeschrieben worden sind. Sofern § 10 Absatz 2 Satz 4 keine Anwendung
findet, dirfen Evangelische Religionslehre und Katholische Religionslehre nicht
miteinander kombiniert werden.

Die in § 11 Absatz 2 neu eingefligte Kombinationsméglichkeit mit dem Unterrichtsfach
Sozialwissenschaften fur das Lehramt fiir sonderpadagogische Foérderung gilt fir alle
Studierenden, die zum  Wintersemester 2023/2024 erstmalig in einen
Lehramtsmasterstudiengang fiir ein Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung mit dem
Unterrichtsfach Sozialwissenschaften eingeschrieben worden sind.

Die Anderung des § 24 Absatz 2 tritt mit Wirkung zum 1. April 2023 in Kraft und gilt fiir alle
Studierenden, die in einem Lehramtsmasterstudiengang an Gymnasien und
Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Englisch an der Technischen Universitat
Dortmund eingeschrieben sind.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Technischen Universitat Dortmund
vom 30. November 2023.
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Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf3 § 12 Abs. 5 des Gesetzes liber die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen
autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn,

1.

2.

die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,
das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlieBenden Gremiums vorher beanstandet,

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Hochschule vorher gerligt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses nicht hingewiesen
worden.

Dortmund, den 8. Dezember 2023

Der Rektor

der Technischen Universitat Dortmund

Professor Dr. Manfred Bayer
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Facherspezifische Bestimmungen
fir die sonderpadagogischen Fachrichtungen
fir ein Lehramt fir sonderpédagogische Férderung
zur Prifungsordnung fur die Lehramtsmasterstudiengénge
an der Technischen Universitat Dortmund
vom 24. April 2024

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes Uber die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1278) sowie
§ 1 Absatz 2 der Prifungsordnung fiir die Lehramtsmasterstudiengénge vom 8. Dezember 2023
(AM 27/2023, S. 85 ff.) hat die Technische Universitat Dortmund die folgende Ordnung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich der Facherspezifischen Bestimmungen

Diese Facherspezifischen Bestimmungen gelten fir die sonderpadagogischen Fachrichtungen als
Teil des Masterstudiengangs fiir ein Lehramt fir sonderpadagogische Férderung an der
Technischen Universitat Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prifungsordnung fir die
Lehramtsmasterstudiengdnge in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen
des Studiums in den sonderpadagogischen Férderschwerpunkten.

§ 2 Ziele des Studiums

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen flr das Lehramt fir
sonderpadagogische Foérderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungs-
wissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein
Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden
beruflichen Kompetenzen fir Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik
sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitétssicherung. Das Masterstudium bereitet auf
den Vorbereitungsdienst fir das Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung vor.

(2) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums der sonderpadagogischen Fachrichtung
haben die Kandidat*innen bewiesen, dass sie

- Uber vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Feststellung sonderpddagogischen
Unterstitzungsbedarfs verfugen,

- vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Entwicklung, Fortschreibung und
praxisbegleitender Revision individueller Férderpléne in heterogenen Gruppen besitzen,

- Verstadndnis und Handlungswissen uber kooperative Einstellungen und Kompetenzen
aufweisen, die eine durch alle am schulischen Erziehungs- und Bildungsprozess
Beteiligten gemeinsam gestaltete und verantwortete Unterstitzung erleichtern,

- MafBstabe entwickeln kénnen, um die Qualitét sonderpadagogischer Unterstltzung in den
unterschiedlichen Bildungsorten zu gewahrleisten,
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- Unterstitzungs- und Kooperationsformen in allgemein bildenden Schulen durch mobile
sonderpadagogische Dienste / Kompetenzzentren entwickeln kdnnen,

- vertiefte Kenntnisse besitzen, um sonderpadagogisches Wissen zur innovativen
Weiterentwicklung allgemein bildender Schulen hin zu Arbeit mit heterogenen
Lerngruppen und einer inklusiven Schule fiir alle Lernenden zu nutzen,

- Theorie-Praxis-Kompetenzen in den Bereichen Unterrichten, individuelle Férderung und
Professionshandeln im Praxissemester erworben haben,

- Kompetenzen zur Entwicklung, Durchfiihrung und Auswertung einer
Forschungsfragestellung im schulischen Kontext erworben haben.

Dariber hinaus haben sie bewiesen, dass sie vertiefte Kenntnisse im fachspezifischen Umgang
mit  aktuellen Informations- und Kommunikationstechniken sowie péadagogische
Medienkompetenz unter besonderer Beriicksichtigung von Fragen des sonderpadagogischen
Lehrens und Lernens in einer digitalisierten Welt haben. Zudem kénnen die Kandidat*innen
Aufgaben und Anforderungen in Bezug auf geschlechtersensible Bildung adaquat fur
sonderpddagogische Lehr- und Lernsettings gestalten. Gesellschaftliches Engagement,
verantwortliches Handeln und Persénlichkeitsentwicklung finden als Querschnittsthemen
Eingang in das Studium. Die Fahigkeit zum kritischen Denken und Diskutieren sollen die
Absolvent*innen auch in ihre spatere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einbringen.

§ 3 Studienbeginn

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden.

§ 4 Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzung fur die Aufnahme des Masterstudiums ist der erfolgreiche Abschluss eines
Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universitdt Dortmund oder ein anderer
vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijahrigen (sechssemestrigen) vergleichbaren
Studiengang. Das Néhere regelt § 3 der Prifungsordnung fir die Lehramtsmasterstudiengénge.

§ 5 Facherkombinationsméglichkeiten

Im Masterstudium kénnen nur die Unterrichtsfacher, Lernbereiche und sonderpadagogischen
Fachrichtungen fortgefihrt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden
Studium gemaf § 4 erworben wurde.

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte

(1) Das Masterstudium in den sonderpadagogischen Fachrichtungen umfasst 35
Leistungspunkte (LP). Das Masterstudium gliedert sich in zwei sonderpadagogische
Forderschwerpunkte:

Das Masterstudium im ersten sonderpadagogischen Foérderschwerpunkt (FS 1) umfasst 16
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus den folgenden Modulen:
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(2)

Modul Titel FS 1 lll: Unterricht, Férderung und Beratung im FS (10 LP) (Pflichtmodul)

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen
sonderpadagogischen Férderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Férderschwerpunkt
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung
fir Schilerinnen und Schiler mit sonderpadagogischem Férderbedarf kennen. Sie werden
befahigt individuelle Leistungsdiagnostik durchzufliihren und exemplarisch ein Gutachten zu
erstellen.

Modul Titel FS 1 IV: Spezifische Aufgabenstellungen im FS (6 LP) (Pflichtmodul)

Das Modul dient der Vertiefung des professionellen Wissens im Bedingungsfeld Schule —
Soziales Umfeld.

Das Masterstudium im zweiten sonderpadagogischen Férderschwerpunkt (FS 2) umfasst 19
Leistungspunkte (LP). Es besteht aus den folgenden Modulen:

Praxissemester-Modul (3 LP aus dem zweiten sonderpaddagogischen Férderschwerpunkt + 4
LP aus dem Praxissemester) (Theorie-Praxis-Modul) (Pflichtmodul)

Die Studierenden werden befahigt, wissenschaftliche Inhalte sonderpadagogischer
Férderung auf Situationen und Prozesse schulischer Praxis zu beziehen. Sie kdnnen die
Bedeutung von sonderpadagogischen und fachdidaktischen Theorien und Methoden fir
padagogische und didaktische Entscheidungen einschéatzen.

Modul Titel FS 2 llI: Unterricht, Férderung und Beratung im FS (10 LP) (Pflichtmodul)

Die Studierenden lernen zentrale Methoden und Verfahren zur Ermittlung individuellen
sonderpadagogischen Férderbedarfs, spezifische Diagnoseverfahren im Férderschwerpunkt
und Methoden zur Gestaltung von Lernprozessen, insbesondere der Lernprozessbegleitung
fur Schiler*innen mit sonderpadagogischem Férderbedarf kennen.

Modul Titel FS 2 IV: Spezifische Aufgabenstellungen im FS (6 LP) (Pflichtmodul)

Das Modul dient der Vertiefung des professionellen Wissens im Bedingungsfeld Schule -
Soziales Umfeld.

In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden Kompetenzen
und Inhalte sowie Priifungen und deren Voraussetzungen néher beschrieben.

§ 7 Priifungen

(1)

In den sonderpadagogischen Férderschwerpunkten sind die folgenden Prifungen abzulegen:

Name des Moduls Modulprifung benotet/ | Studienleistungen LP
unbenotet

FS 1 1ll: Unterricht, mundliche benotet 4 Studienleistungen 10

Férderung und Modulprifung

Beratung im FS
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Name des Moduls Modulprifung benotet/ | Studienleistungen LP
unbenotet
FS 1 IV: Spezifische schriftliche benotet jenach 6
Aufgabenstellungen | Modulprifung Férderschwerpunkt
im FS eine / zwei / drei
Studienleistung(en)
Praxissemester- schriftliche benotet 1 Studienleistung 7
Modul (Theorie- Modulprifung
Praxis-Modul)
FS 2 1ll: Unterricht, mundliche benotet 4 Studienleistungen 10
Férderung und Modulpriifung
Beratung im FS
FS 2 IV: Spezifische schriftliche benotet je nach 6
Aufgabenstellungen Modulpriifung Férderschwerpunkt
im FS eine / zwei / drei
Studienleistung(en)

Die Note des Theorie-Praxis-Moduls flie3t mit drei Leistungspunkten gewichtet in die

Fachnote ein.

Die Prufungsformen
ausgewiesen.

werden in den

Modulbeschreibungen

des

Modulhandbuchs

§ 8 Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden und Zugang zu
Lehrveranstaltungen

(1)

(3)

Die Lehrveranstaltungen fir eine sonderpadagogische Fachrichtung fiir ein Lehramt fur
sonderpadagogische Férderung kénnen aus den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG genannten
Grunden in der Zahl der Teilnehmenden begrenzt werden.

Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden sowie einer Héchstzahl der
Teilnehmenden fir die jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultatsrat der
Fakultdt Rehabilitationswissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben.

Ubersteigt die Zahl der Bewerbenden die Aufnahmeféahigkeit, regelt auf Antrag des
Prifungsausschusses der*die Dekan*in der Fakultat Rehabilitationswissenschaften den
Zugang. Dabei sind die Bewerbenden in folgender Reihenfolge zu beriicksichtigen:

1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewahlten Studiengangs nach ihrem
Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen

sind.

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, fiir die die Lehrveranstaltung laut den

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs

und Studienverlaufsplan

in dem
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Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen ist; zum
anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Studiums laut
Regelstudienzeit oder in einem spateren Semester befinden und die Lehrveranstaltung
bendtigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschlief3en.

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewdahlten Studiengangs nach ihrem
Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht
angewiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG als Zweithdérer*in zugelassene
Studierende, die in dem von ihnen gewahlten Studiengang nach ihrem Studienverlauf
auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.

3. Studierende, die fir die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithérer*innen gemaf3 § 52
Absatz 1 HG zugelassen sind.

4, Andere Studierende der Technischen Universitat Dortmund, sofern sie die
Voraussetzungen fiir die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen.

Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerbenden in folgender
Reihenfolge zu beriicksichtigen:

1. Studierende mit langer andauernder oder standiger Behinderung, chronischer
Erkrankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des §
25 Absatz 5  Bundesausbildungsférderungsgesetz , Pflege  der*des
Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder
einer*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwéagerten, soweit
diese*r pflegebedirftig ist).

2. Studierende, fur die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine
Lehrveranstaltung zu wiederholen.

3. Nach Ausschépfung der Gibrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.

Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhangenden Bedingungen nach Absatz 4
Nummer 1 und Nummer 2 ist von den Bewerbenden selbst im Laufe des
Bewerbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veréffentlichter Fristen gegeniiber dem
zusténdigen Prifungsausschuss geltend zu machen.

Die Fakultat Rehabilitationswissenschaften stelltim Rahmen der zur Verfiigung stehenden
Mittel sicher, dass den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die
Beschrankung der Zahl der Teilnehmenden in der Regel kein oder héchstens ein Zeitverlust
von einem Semester entsteht.

Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen eines Moduls kann von bestimmten
Voraussetzungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss anderer Module oder
Modulelemente, abhangig gemacht werden. Die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der
Module ergeben sich aus den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs.
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§ 9 Masterarbeit

(1)

(2)

Die Masterarbeit (Thesis) kann in einer sonderpadagogischen Fachrichtung zu didaktischen
bzw. spezifischen Aspekten des jeweiligen Forderschwerpunktes oder zu allgemeinen
rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen nach dem schulpraktischen Teil des
Praxissemesters geschrieben werden. Durch die Masterarbeit werden weitere 20
Leistungspunkte erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte max. 80 Seiten (= 2.500
Anschlage pro Seite) betragen.

Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 24 und § 25 der Prifungsordnung fur die
Lehramtsmasterstudiengange.

§ 10 Inkrafttreten, Veréffentlichung und Anwendungsbereich

(1)

Diese Facherspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 in Kraft.
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universitdt Dortmund
verdffentlicht.

Sie gelten fir alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2023/2024 in den
Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universitat Dortmund fir ein Lehramt fur
sonderpadagogische  Foérderung in die sonderpadagogischen Fachrichtungen
eingeschrieben worden sind.

Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2023/2024 in einen
Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universitat Dortmund fiir ein Lehramt fir
sonderpadagogische  Fdrderung eingeschrieben worden sind, k&énnen beim
Prifungsausschuss beantragen, nach diesen Facherspezifischen Bestimmungen gepriift zu
werden. Der Antrag ist unwiderruflich. Fehlversuche und Leistungen werden angerechnet.

Ab dem Wintersemester 2026/2027 gelten diese Facherspezifischen Bestimmungen in ihrer
aktuellen Fassung fir alle Studierenden, die in den Lehramtsmasterstudiengang an der
Technischen Universitat Dortmund fiir ein Lehramt fir sonderpddagogische Férderung
eingeschrieben sind, soweit nicht bereits neue Facherspezifischen Bestimmungen fir den
Lehramtsmasterstudiengang an der Technischen Universitat Dortmund fiir ein Lehramt fur
sonderpadagogische Férderung Geltung erlangt haben.

Die Regelung des § 8 gilt fur alle Studierenden, die in den Lehramtsmasterstudiengang an
der Technischen Universitat Dortmund fir ein Lehramt fir sonderpadagogische Férderung
in eine sonderpadagogische Fachrichtung eingeschrieben sind.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 13. Marz 2024 und des Beschlusses
des Fakultatsrates der Fakultat Rehabilitationswissenschaften vom 17. April 2024.
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Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass geméaf} § 12 Abs. 5 des Gesetzes liber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs-
oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

1.
2.

die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,
das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlie3enden Gremiums vorher beanstandet,

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Hochschule vorher geriigt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses nicht
hingewiesen worden.

Dortmund, den 24. April 2024

Der Rektor

der Technischen Universitat Dortmund

Professor Dr. Manfred Bayer



Prifungsleistungen (fiir die Module in der Fak. 13): Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)

Férderschwerpunkt | Modul Art der Priifungsform Benotung
Lernen (L) Unterricht, Férderung und Bera- SFL 3 Mdindliche Prifung a 30 Minuten benotet
tung im FS Lernen
Spezifische Aufgabenstellungenim SFL 4 Projektarbeit benotet
FS Lernen
Emotional-Soziale Unterricht, Férderung und Bera- SFE 3 Mdindliche Prifung a 30 Minuten benotet
Entwicklung (ESE) tung im FS Emotional-Soziale Ent-
wicklung
Spezifische Aufgabenstellungenim SFE 4 Praxisdokumentation benotet
FS Emotional-Soziale Entwicklung
Sehen (S) Unterricht, Férderung und Bera- SFS 3 Mdindliche Prifung a 30 Minuten benotet
tung im FS Sehen
Spezifische Aufgabenstellungenim SFS4 Hausarbeit benotet
FS Sehen
Geistige Entwicklung | Unterricht, Férderung und Bera- SFG 3 Mindliche Prifung a 30 Minuten benotet
(GE) tung im FS Geistige Entwicklung
Spezifische Aufgabenstellungenim SFG 4 Hausarbeit benotet
FS Geistige Entwicklung
Kérperlich-Motorische | Unterricht, Férderung und Bera- SFK 3 Mindliche Prifung a 30 Minuten benotet
Entwicklung (KME) tung im FS Koérperlich-Motorische
Entwicklung
Spezifische Aufgabenstellung Kor- SFK 4 Hausarbeit benotet
perlich-Motorische Entwicklung

Stand: 09.07.2025



Prifungsleistungen (fiir die Module in der Fak. 13): Master Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung (MPO 2023)

Sprache und Kommu- | Unterricht, Férderung und Bera- SFSK 3 | Miindliche Prifung a 30 Minuten benotet
nikation (SK) tung im FS Sprache und Kommu-
nikation

Spezifische Aufgabenstellungen SFSK 4 | Hausarbeit oder Klausur benotet
im FS Sprache und Kommunika-
tion

Praxissemester Praxissemester in einem Forder- PS schriftliche Dokumentation benotet
schwerpunkt

Stand: 09.07.2025
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	Modul: Unterricht, Förderung und Beratung im Förderschwerpunkt Lernen (FS L) – SFL 3
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Min.
	Modulprüfung, benotet
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Wenn Lernen 1. Förderschwerpunkt: Studienleistung in Veranstaltung 7, unbenotet
	4-7
	Wenn Lernen 2. Förderschwerpunkt: Studienleistung in der belegten Veranstaltung der Themendächer 4 bis 6, unbenotet
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Förderschwerpunkt Lernen (FS L) – SFL 4
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Hausarbeit (Projektarbeit, max. 30 Seiten)
	Modulprüfung, benotet
	1-3
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Unterricht, Förderung und Beratung im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (FS E) – SFE 3
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Min.
	Modulprüfung, benotet
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Wenn Emotionale und Soziale Entwicklung 1. Förderschwerpunkt: Studienleistung in Veranstaltung 7, unbenotet
	4-7
	Wenn Emotionale und Soziale Entwicklung 2. Förderschwerpunkt: Studienleistung in der belegten Veranstaltung der Themendächer 4 bis 6, unbenotet
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (FS E) – SFE 4
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Schriftliche Praxisdokumentation (max. 30 Seiten)
	Modulprüfung, benotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Unterricht, Förderung und Beratung im Förderschwerpunkt Sehen (FS S) – SFS 3
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Min.
	Modulprüfung, benotet
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Wenn Sehen 1. Förderschwerpunkt: Studienleistung in Veranstaltung 7, unbenotet
	4-7
	Wenn Sehen 2. Förderschwerpunkt: Studienleistung in der belegten Veranstaltung der Themendächer 4 bis 6, unbenotet
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Förderschwerpunkt Sehen (FS S) – SFS 4
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Hausarbeit (max. 20 Seiten)
	Modulprüfung, benotet
	1 & 2
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Unterricht, Förderung und Beratung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FS G) – SFG 3
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Min.
	Modulprüfung, benotet
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung in der belegten Veranstaltung der Themendächer 4 bis 6, unbenotet
	4-6
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FS G) – SFG 4
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Modulprüfung: Hausarbeit (max. 30 Seiten)
	Modulprüfung wahlweise in einer der Veranstaltungen 1) bis 3), benotet
	1-3
	Die Art der Studienleistungen wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Je 1 unbenotete Studienleistung in den verbleibenden beiden Veranstaltungen.
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Unterricht, Förderung und Beratung im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (FS KM) – SFK 3
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Min.
	Modulprüfung, benotet
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung in der belegten Veranstaltung der Themendächer 4 bis 6, unbenotet
	4-6
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (FS KM) – SFK 4
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Hausarbeit (max. 30 Seiten)
	Modulprüfung, benotet
	1-3
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Unterricht, Förderung und Beratung im Förderschwerpunkt Sprache und Kommunikation (FS SK) – SFSK 3
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Min.
	Modulprüfung, benotet
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	2
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung, unbenotet
	3
	Die Art der Studienleistung wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Studienleistung in der belegten Veranstaltung der Themendächer 4 bis 6, unbenotet
	4-6
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Spezifische Aufgabenstellungen im Förderschwerpunkt Sprache und Kommunikation (FS SK) – SFSK 4
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	3
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Modulprüfung: Klausur (mind. 50 Min., max. 240 Min.) oder Hausarbeit (max. 15 Seiten)
	Modulprüfung wahlweise in einer der Veranstaltungen 1) bis 3), benotet
	1-3
	Je 1 unbenotete Studienleistung in den verbleibenden beiden Veranstaltungen.
	Die Art der Studienleistungen wird von den Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Praxissemester in einem Förderschwerpunkt
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Master Lehramt an Berufskollegs (BK) 
	Master Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	2
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr. 
	Studien- bzw. Unterrichtsskizze
	Studienleistung, unbenotet
	1
	Wissenschaftliche schriftliche Dokumentation und Reflexion des Studien- bzw. Unterrichtsprojekts (35.000 Zeichen (+/- 10 %))
	Modulprüfung, benotet
	2
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
	Modul: Masterarbeit in einer sonderpädagogischen Fachrichtung
	Studiengänge: 
	Master Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SP)
	Master Lehramt an Berufskollegs (BK)
	Master Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe)
	Aufwand
	Leistungspunkte
	Studienabschnitt
	Dauer
	Turnus
	Modulstruktur
	1
	SWS
	Leistungspunkte
	Typ
	Element / Lehrveranstaltung
	Nr.
	1
	Lehrveranstaltungssprache
	2
	Lehrinhalte
	3
	Kompetenzen
	4
	Prüfungen
	5
	6
	Prüfungsform
	Prüfungsleistung
	Nr.
	Masterarbeit, max. 80 Seiten (2.500 Anschläge pro Seite)
	Modulprüfung, benotet
	1
	Teilnahmevoraussetzungen
	7
	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
	8
	Zuständige Fakultät
	Modulbeauftragte*r
	9
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